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Aufbau und Inhalte des Richtplans 

 Der vorliegende Teilrichtplan Abbau, Deponie, Transport (ADT) besteht aus 
folgenden vier Teilen: 

 Richtplanbericht (mit Koordinationsblättern) 

 Richtplankarte 

 Grundlagenbericht (mit Standortblättern) 

 Erläuterungsbericht 

 In den nachfolgenden Abschnitten werden die Inhalte und die Verbindlich-
keit der einzelnen Richtplanbestandteile erläutert. 

Inhalte 
Richtplanbericht 

Im Richtplanbericht sind die übergeordneten Festlegungen der Richtpla-
nung festgehalten und die in der Richtplanung berücksichtigten Standorte 
mit ihrer jeweiligen Rolle im Ver- und Entsorgungskonzept der Regionalkon-
ferenz Oberland-Ost (RKOO) in den standortbezogenen Koordinationsblät-
tern erfasst. Festlegungen, welche keinen bestimmten Standorten zugewie-
sen sind, werden in den Koordinationsblättern ohne Standortbestimmung 
festgehalten. Die standortbezogenen Koordinationsblätter zeigen für jeden 
Standort den Zweck, die Zielsetzung und die Reservesituation, den zuge-
wiesenen Koordinationsstand sowie den Handlungsbedarf in Form von kon-
kreten Abstimmungsanweisungen an den jeweiligen Betreiber und die 
verschiedenen Behörden auf. Diese Inhalte bilden den planungsrechtlich 
bindenden Teil der Richtplandokumente und sind behördenverbindlich. 

  

Inhalte 
Richtplankarte 

Die Richtplankarte zeigt den Planungsperimeter der Regionalkonferenz 
Oberland-Ost auf und dient als räumliche Übersicht über sämtliche in der 
Richtplanung berücksichtigten Standorte. In der Richtplankarte sind die 
Standorte mit ihrem jeweiligen Zweck (Abbau/Ablagerung und Material) und 
Koordinationsstand (Festsetzung/Zwischenergebnis/Vororientierung) dar-
gestellt. Die Inhalte der Richtplankarte sind behördenverbindlich. 

Inhalte 
Grundlagenbericht 

Der vorliegende Grundlagenbericht dokumentiert die für die Erarbeitung des 
regionalen Richtplans ADT erforderlichen Grundlagen. Dazu gehören In-
formationen zur regionalen Ausgangslage (Reservesituation, Planungs-
stand, Materialflüsse etc.), zu den naturräumlichen Gegebenheiten 
(Geologie, Hydrogeologie) sowie über den regionalen Handlungsbedarf 
(Richtmengen, Mengengerüst). Sämtliche im Rahmen der Richtplanrevision 
betrachteten Standorte sind in einem Standortblatt erfasst und werden im 
Rahmen des Mitwirkungsverfahrens öffentlich zugänglich sein. 

Inhalte 
Erläuterungsbericht 

Der Erläuterungsbericht enthält eine zusammenfassende Darstellung der 
Ergebnisse aus der Grundlagenphase und beschreibt und dokumentiert den 
Planungsprozess der Richtplanrevision. Insbesondere werden die Erarbei-
tung des Ver- und Entsorgungskonzepts, die zugrunde liegenden Planungs-
grundsätze und die darauf abgestützte standortspezifische Interessenab-
wägung festgehalten und erläutert. 

  

 
 



Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 6 

 

 

1. Übergeordnete Festlegungen 

1.1 Zielsetzungen der Region 

  Kies- und Felsreserven sowie Ablagerungsmöglichkeiten für Aushubma-

terial (A-Material) und Inertstoffe (B-Material) sind für die nächsten 35 

Jahre ausreichend sicherzustellen. 

> Ver- und Entsorgungsengpässe sind zu vermeiden. 

 Die Ver- und Entsorgung ist sowohl für die gesamte Region Oberland-

Ost wie auch – wo möglich und sinnvoll - für die sechs einzelnen Teilre-

gionen anzustreben und sicherzustellen. 

> Die topographischen Eigenheiten der Bergregion sind zu berücksichti-

gen. 

 Schonung von Mensch, Natur, Landschaft und Umwelt. 

> bei der räumlichen Festlegung der Abbau- und Ablagerungsstandorte 

sind möglichst kurze Transportwege anzustreben. 

 Der Richtplan schafft eine tragfähige Basis für eine zielorientierte und 

stufengerechte Zusammenarbeit der Planungs- und Bewilligungsbehör-

den auf Stufe Gemeinde, Region und Kanton. 

 Die bewährte Zusammenarbeit zwischen Unternehmern und Behörden 

in der Region soll auch in Zukunft mit gleicher Qualität weitergeführt 

werden. 

 

1.2 Regionale Planungsgrundsätze 

  Der Richtplan ADT hat eine stufengerechte raumplanerische Flexibilität 

zu gewährleisten. 

 Der Richtplan ADT trägt den topographischen Eigenheiten der Bergregi-

on Rechnung und ermöglicht die regionale und teilregionale Selbstver-

sorgung. 

 Aktive, bzw. Ablagerungsstandorte mit laufendem Betrieb, auf welchen 

sich für die Wiederverwertung geeignetes A-Material befindet, sollen 

auch Entnahme- und Aufbereitungsstandorte sein. Ablagerungsmaterial 

soll wenn immer möglich (ohne Richtplananpassung) als Bauzuschlag-

stoff verwendet werden können. Eine Wiederverwertung entspricht der 

Zielsetzung gemäss VVEA. 

 Zwischenlager und Recyclingstandorte sind nicht mengenrelevant bzw. 

entsprechen per Definition nicht einer Deponie Typ A und werden nicht 

in den Richtplan ADT aufgenommen. 
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1.3 Regionale Richtmengen 

 Die regionalen Richtmengen werden gemäss den Vorgaben des kantonalen 
Sachplans ADT und unter Berücksichtigung der regionalen Eigenheiten wie 
folgt festgelegt: 

Regionale Richtmengen Abbau Kies und Fels Ablagerung A-Material Ablagerung B-Material 

JRM 250‘000 m3 162‘500 m3 32‘500 m3 

JRMx30 7.5 Mio. m3 4.88 Mio. m3 0.98 Mio. m3 

JRMx35 8.75 Mio. m3 5.69 Mio. m3 1.14 Mio. m3 

 

Mengenbereinigungen    

Export -100‘000 m3 - - 

Zuschlag Naturereignisse - 81‘500 m3 - 

JRM bereinigt 150‘000 m3 244‘000 m3 - 

JRMx35 exportbereinigt 5.25 Mio. m3   

JRMx35 inkl. Zuschlag 
Naturereignisse 

 8.53 Mio. m3  

    
Abkürzungen: 
JRM Jahresrichtmenge 
JRMx30 minimale regionale Richtmenge (30 Jahre) 
JRMx35 regionale Richtmenge für 35 Jahre 

 

1.4 Regionales Mengengerüst 

 Der Bemessung der zusätzlich zu sichernden Reserven liegen nebst den 
regionalen Richtmengen folgende Grundlagendaten zugrunde: 

Mengengerüst Abbau Kies/Fels1) Deponie Typ A2) Deponie Typ B 

Richtmenge 35 Jahre 5.25 Mio. m3 8.53 Mio. m3 1.14 Mio. m3 

Bestehende Reserven (bewilligt / festgesetzt) 

Abbaupotenzial aus Gewässerentnahmen 

1.78 Mio. m3 

1.75 Mio. m3 

3.12 Mio. m3 7.14 Mio. m3 

Differenz, aus Standorteingaben zu decken 

Überschuss 

1.72 Mio. m3 5.41 Mio. m3  

6.0 Mio. m3 

Festsetzungsanträge aus Standorteingaben3) 2.68 Mio. m3 3.72 Mio. m3 - 

Deckungslücke (inkl. Eingaben)4) 

Überschuss (inkl. Eingaben) 

 

0.96 Mio. m3 

1.69 Mio. m3  

6.0 Mio. m3 

 
1) Angabe der Volumen ohne Exporte (Balmholz, Herbig, beide Aaregg) und Grossprojekte (Gerstenegg). 
2) Richtmenge Deponie Typ A inkl. Zuschlag für Naturgefahren. Angabe der Mengen ohne Deponien für Grossprojekte. 
3) Nach Vorprüfung bereinigte Werte. 
4) Keine Deckungslücke für Richtmenge Deponie Typ A ohne Zuschlag für Naturgefahren. 
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1.5 Import/Export, Abstimmung mit Nachbarregionen 

Nachbarregionen und 
-kantone 

Die Region Oberland-Ost grenzt direkt an die Regionen Thun-Oberland 
West (TOW) und Emmental sowie an die Kantone Luzern, Obwalden, 
Nidwalden, Uri und Wallis. Für Importe und Exporte kommt nur die Region 
Thun-Oberland West in Frage. Das Emmental und die angrenzenden Kan-
tone sind diesbezüglich aufgrund der Topographie für die Region Oberland-
Ost unbedeutend mit Ausnahme der national nachgefragten Produkte 
(Hartgestein aus Balmholz, Brienzersee-Kiessand aus Aaregg). 

Berücksichtigung im 
Mengengerüst 

Aus Sicht der Marktwirtschaft und der Transportoptimierung sind grenz-
überschreitende Materialflüsse zwischen den Regionen OO und TOW bis 
zu einem gewissen Grad sinnvoll und wünschenswert und sollen nicht 
durch planerische Massnahmen verhindert werden. Es kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Materialflüsse, namentlich der Export von 
Bahnschotter, Blöcken und Brienzersand in Zukunft in einem ähnlichen 
Rahmen wie bisher fortsetzen werden. Bezüglich Importen sind keine nen-
nenswerten Volumen zu nennen. Die RKOO berücksichtigt diesen Umstand 
in ihrem Mengengerüst. Ansonsten besteht kein weiterer Koordinationsbe-
darf. 

 

1.6 Richtplanänderungen 

 Der regionale Richtplan ist auf 35 Jahre ausgelegt. Angesichts dieses für 
eine dynamische Branche / Thematik langfristigen Planungshorizonts sind 
Änderungen der Rahmenbedingungen innerhalb der Richtplanperiode ab-
sehbar. Die RKOO reagiert auf solche Änderungen mit einer Anpassung der 
Richtplanung. Anpassungen können auf unterschiedlichen Ebenen und in 
unterschiedlichem Umfang vorgenommen werden.  

Die RKOO legt den Umgang mit diesen Änderungen wie folgt fest: 

Gesamthafte 
Überarbeitung 
(Totalrevision) 

Eine umfassende Überprüfung und nötigenfalls eine gesamthafte Überar-
beitung des Richtplans ADT im Sinne einer Totalrevision erfolgt, falls dies 
aufgrund veränderter Rahmenbedingungen als nötig erachtet wird. Totalre-
visionen werden in der Regel alle 15 bis 20 Jahre durchgeführt. 
Die gesamthafte Überarbeitung erfordert ein ordentliches Planerlassverfah-
ren mit Mitwirkung, Vorprüfung, Beschluss durch die Regionalversammlung 
und Genehmigung durch den Kanton. 

Anpassungen Folgende Änderungen fallen unter die Anpassungen im ordentlichen Ver-
fahren: 

 Die Aufnahme neuer Vorhaben als Festsetzung oder Zwischenergebnis, 

 die Änderung des Zwecks eines bestehenden Standorts, 

 die Aufstufung des Koordinationsstandes von einem Zwischenergebnis 

zu einer Festsetzung, wenn es sich bei den vorgenommenen Klärungen 

um Aspekte handelt, die inhaltlich oder politisch noch nicht konsolidiert 

sind, 

 die Streichung von materiell relevanten Planinhalten. 

Anpassungen bedingen grundsätzlich den Nachweis, dass sich die Verhält-
nisse geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder gesamthaft eine 
bessere Lösung möglich ist. 
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Wie bei der gesamthaften Überprüfung ist auch bei Anpassungen die 
Durchführung eines ordentlichen Verfahrens erforderlich. 

Geringfügige 
Änderungen 

Unter die geringfügigen Änderungen fallen insbesondere: 

 Die Aufstufung des Koordinationsstands von einem Zwischenergebnis 

zu einer Festsetzung, wenn es sich um einen als Reserve gesicherten 

Standort handelt und dessen Abklärungen bezüglich Eignung bereits in 

der für eine Festsetzung notwendigen Tiefe durchgeführt wurden. 

 Geringfügige Anpassungen an den Perimetern und Volumen der Abbau- 

und Ablagerungsstandorte. 

Geringfügige Änderungen bedürfen keiner Mitwirkung. Sie können vom Amt 
für Gemeinden und Raumordnung vorgeprüft werden (informelle Vorprüfung 
ist möglich), werden von der Geschäftsleitung beschlossen und durch den 
Kanton genehmigt. 

Nachführungen Standortbezogene Änderungen werden auf den entsprechenden Koordina-
tionsblättern nachgeführt (z. B. neuer Koordinationsstand oder neue Ab-
stimmungsanweisungen) und mit dem dafür vorgesehenen Verfahren 
planungsrechtlich sichergestellt. Sie werden durch die Geschäftsleitung der 
RKOO beschlossen und durch den Kanton genehmigt. 

 

1.7 Koordinationsstände 

 Die Region legt im Richtplan ADT diejenigen Standorte fest, welche Teil des 
Ver- und Entsorgungskonzepts sind und in dieser Funktion eine Rolle für 
die zukünftige Sicherung der Rohstoff- und Ablagerungsreserven überneh-
men. Die Standorte sind auf der Richtplankarte lokalisiert. 

Den auf der Richtplankarte bezeichneten Standorten werden unterschiedli-
che Koordinationsstände (Festsetzung, Zwischenergebnis oder Vororientie-
rung) zugeordnet. Der jeweilige Koordinationsstand ist im standortbezoge-
nen Koordinationsblatt behördenverbindlich festgehalten. Die Behandlung 
und Beurteilung der Standorte hat dem Koordinationsstand entsprechend 
stufengerecht zu erfolgen. 

Für die einzelnen Koordinationsstände gilt Folgendes: 

Festsetzungen  Die Festsetzung ist die höchste Koordinationsstufe. Bedarf, Standortge-

bundenheit, raumplanerische Abstimmung und Interessenabwägung auf 

Richtplanstufe gelten als nachgewiesen. 

 Festgesetzte Standorte dienen der unmittelbaren Reservesicherung für 

die nächsten 35 Jahre. Sie müssen deshalb zeitgerecht mit den erforder-

lichen planungs- und bewilligungsrechtlichen Massnahmen für den Ab-

bau bzw. die Ablagerung verfügbar gemacht werden. 

 Bereits bestehende rechtskräftige Festsetzungen werden im Sinne der 

Planungssicherheit in den Richtplan ADT übernommen. 

 Mit der Festsetzung eines Standorts erhalten Unternehmung und 

Standortgemeinde den Auftrag zur Aufnahme der konkreten Planungs- 

und Projektierungsarbeiten. Sofern in den standortbezogenen Koordina-

tionsblättern nicht ausdrücklich anders erwähnt, erfolgt die Auslösung 

der Planungs- und Projektierungsarbeiten so rasch als möglich. 
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 Aufgrund der Systematik des Sachplans ADT, der die standortbezogene 

Reservesicherung für einen zeitlich begrenzten Abschnitt (35 Jahre) aus 

der gesamten Bewirtschaftungszeit vorgibt, können sich abhängig von 

der aktuellen Ausgangslage für den gleichen Standort unterschiedliche 

Festsetzungen in Bezug auf die Abbau- und die Auffüllmenge ergeben 

(die Angaben dazu befinden sich auf dem entsprechenden Koordinati-

onsblatt). Für die Nutzungsplanung ist in diesem Fall die festgesetzte 

Menge massgebend. 

Zwischenergebnisse Standorte mit Zwischenergebnis dienen grundsätzlich der längerfristigen 
Reservesicherung, d. h. ab 35 Jahren. Diese Standorte müssen zuerst in 
eine Festsetzung überführt werden, bevor sie mit einer Nutzungsplanung 
grundeigentümerverbindlich gesichert und verfügbar gemacht werden kön-
nen. Als Zwischenergebnis werden Standorte in den Richtplan ADT aufge-
nommen, bei welchen 

1. die Kriterien für eine Festsetzung zwar erfüllt sind, die aber aufgrund der 

vom Mengengerüst vorgegebenen Mengenbeschränkung nicht als Fest-

setzung berücksichtigt werden können, 

2. die Überprüfung des Standorts ergeben hat, dass wesentliche raumwirk-

same Aspekte noch nicht befriedigend gelöst sind oder die politische 

Akzeptanz noch ungenügend, der Lösungsweg aber aufgezeigt ist, 

3. die Überprüfung des Standorts ergeben hat, dass beim Nachweis der 

Eignungskriterien (Standortgebundenheit, hydrologische/hydrogeolo-

gische Eignung, privatrechtliche Sicherung) noch wesentlicher Abstim-

mungsbedarf besteht, Lösungswege aber aufgezeigt sind. 

Bei Bedarf können ausgewählte Standorte mit dem Koordinationsstand 
Zwischenergebnis zur Deckung von Versorgungslücken auch bereits im 
Rahmen der laufenden Richtplanperiode aktiviert werden, wenn sie dem 
oben genannten 1. Punkt entsprechen. Die Eignung der ausgewählten 
Standorte (vgl. Koordinationsblatt 0.01 Reservestandorte) wurde im Rah-
men dieser Richtplanerarbeitung nachgewiesen; die Aufstufung zu einer 
Festsetzung kann in diesem Fall im geringfügigen Verfahren erfolgen. 

Vororientierungen Standorte mit Vororientierung haben den Charakter einer Voranmeldung 
und dienen der langfristigen Reservesicherung. Die Behörden sind ver-
pflichtet, Standorte mit Vororientierung bei ihren raumwirksamen Tätigkeiten 
zu beachten und nichts zu unternehmen, was eine spätere Realisierung 
erschwert oder verunmöglicht. 

 

1.8 AD-Controlling 

Rollende Planung Standortbezogene Richt- und Nutzungsplanungen sind immer mit einem 
gewissen Risiko verbunden. Es können planungstechnische, verfahrens-
technische oder planungspolitische Probleme auftreten, welche das eine 
oder andere Vorhaben verzögern oder zum Scheitern bringen. Damit die 
Region derartige Entwicklungen frühzeitig erkennt und rechtzeitig reagieren 
kann, muss regelmässig ein Controlling über den Stand der Umsetzung des 
Richtplans ADT durchgeführt werden. Zu überprüfen sind dabei insbeson-
dere: 
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 Die Verfügbarkeit der Reserven für die Ablagerung von A-Material 

(Umfrage bei den Betreibern), 

 das regionale Mengengerüst anhand der kantonalen Controlling-Daten, 

 die quantitative Entwicklung der grundeigentümerverbindlich gesicherten 

Reserven (Dynamik), 

 die planerische Entwicklung an den Standorten mit Koordinationsstand 

Festsetzung und Zwischenergebnis, 

 die Aufnahme neuer Standorte bzw. die Anpassung am Mengengerüst 

bestehender Standorte im Richtplan ADT. Die Region führt zu diesem 

Zweck eine separate Standortliste, in welcher die während der Richt-

planperiode angemeldeten Änderungsanträge bis zum nächsten Control-

ling gesammelt werden. 

Massnahmen Um bei einem sich abzeichnenden Versorgungsengpass Gegensteuer ge-
ben zu können, ergreift die Region je nach Ergebnis des Controllings 
zweckmässige Massnahmen wie beispielsweise 

 die Aufstufung geeigneter Standorte vom Zwischenergebnis zur Festset-

zung, 

 die Überprüfung von Standorten mit Koordinationsstand Vororientierung, 

 die Aufnahme neuer Standorte in den regionalen Richtplan ADT, 

 den Support von Gemeinden und Unternehmungen bei der Aufgleisung 

von Standortplanungen. 

Zuständigkeiten Das AD-Controlling erfordert eine gut abgestimmte Koordination aller Betei-
ligten. Auf Seite Kanton ist zu definieren, bei welcher Behörde (AGR, AWA 
oder andere) die Zuständigkeiten für die jährliche Datenerhebung und 
–bewirtschaftung liegt. Sinnvollerweise erfolgt das Datenmanagement für 
den gesamten Kanton Bern über eine zentrale Stelle. 

Der Oberingenieurkreis I stellt der RKOO jährlich die Daten aus dem Ge-
schiebemonitoring zur Verfügung. 

Die regionsbezogene Auswertung der AD-Controlling- und der Geschiebe-
monitoring-Daten erfolgt durch die RKOO. Die Daten dazu erhält sie jährlich 
von der zuständigen Kantonsbehörde, wertet diese aus und trifft falls not-
wendig geeignete Massnahmen zur Sicherstellung der regionalen Ver- und 
Entsorgung. 

Die Unternehmer sind angehalten, die in der vorgegebenen Form verlang-
ten Daten jährlich zur Verfügung zu stellen. Zur Sicherstellung einer lücken-
losen Datengrundlage ist die Mengenmeldung im Rahmen der Bau- und 
Betriebsbewilligungen explizit aufzuführen. Es ist zu prüfen, ob die Men-
genmeldung an die RKOO via Interessengemeinschaft Oberland-Ost Abbau 
und Deponie erfolgen kann. 
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1.9 Aufgabenteilung 

 Für die Umsetzung und Bewirtschaftung des Richtplans ADT gilt folgende 
Aufgabenteilung: 

Kanton  Der Kanton berücksichtigt die Inhalte des Richtplans ADT im Rahmen 

seiner kantonalen Planungen und seiner weiteren raumwirksamen Tä-

tigkeiten. 

 Er gewährleistet eine stufengerechte Behandlung der Richtpläne (An-

passungen der Koordinationsstände, Aktualisierungen, etc.) 

 Der Kanton stellt im Rahmen seines gesamtkantonalen ADT-Control-

lings die Vergleichbarkeit der zukünftigen Entwicklung in der Region 

Oberland-Ost mit den anderen bernischen Regionen sicher. Er nutzt die 

Erkenntnisse, welche bei der Erarbeitung des Mengengerüsts für den 

vorliegenden Richtplan ADT gewonnen werden konnten für die Anpas-

sung seiner Methodik bei der Erfassung der standortbezogenen Grund-

lagedaten. 

Region  Die Region kontrolliert regelmässig den Umsetzungsfortschritt des 

Richtplans ADT nach den Vorgaben des regionalen ADT-Controllings 

und ergreift gegebenenfalls zweckmässige Massnahmen. 

 Standortgemeinden und Unternehmungen werden durch die Region zur 

Vermeidung von Ver- und Entsorgungsengpässen dazu motiviert, bei 

Bedarf Richtplanänderungen bzw. Aufstufungen von Zwischenergebnis-

sen auf Festsetzungen zu unterstützen. 

 Bezüglich Umgang mit Geschiebematerial prüft die Region zusammen 

mit dem Kanton die Möglichkeiten zum Erlass einer regionalen Über-

bauungsordnung (vgl. Koordinationsblatt 0.02 Umgang mit Geschiebe-

material). 

Standortgemeinden  Die Standortgemeinden unterstützen die eigentümerverbindliche Siche-

rung von Abbau- und Deponiestandorten in der Funktion als zuständige 

kommunale Planungsbehörde. 

Unternehmungen  Die Unternehmungen verpflichten sich zur jährlichen Meldung der abge-

bauten und abgelagerten Mengen an die zuständige Stelle. 

 Sie führen bei einer beabsichtigten Aufstufung eines Standorts von Zwi-

schenergebnis auf Festsetzung frühzeitig Verhandlungen mit den be-

troffenen Landeigentümern. 

 Sie sind bestrebt, bei festgesetzten Standorten die Nutzungsplanungen 

(Überbauungsordnungen) zeitgerecht zu initiieren. 

 

1.10 Standorte im Wald 

Rodungsverbot Gemäss Art. 5 des Bundesgesetzes über den Wald (WaG) sind Rodungen 
verboten. Dies gilt sowohl für dauernde wie auch für vorübergehende Ro-
dungen. Ausnahmebewilligungen dürfen von Gesetzes wegen nur erteilt 
werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige 
Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen. 
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Ausserdem muss die Standortgebundenheit nachgewiesen sein. Weiter 
müssen die Voraussetzungen der Raumplanung erfüllt sein und die Rodung 
darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen. 

Abbau- und 
Deponiestandorte im 
Wald möglich 

Der kantonale Sachplan ADT (Kap. 42, Grundsätze für die Planung, Grund-
satz 5) führt aus, dass Abbau- und Deponiestandorte im Wald unter folgen-
den Voraussetzungen möglich sind: 

 Expliziter Nachweis der Standortgebundenheit (Art. 5 Abs. 2 lit. a WaG), 

 ausreichende geologische und hydrogeologische Nachweise, 

 Beschränkung des Flächenbedarfs, 

 dauernde örtliche Gewährleistung der für den Menschen wichtigen 

Waldwirkungen (z.B. Naherholung, Schutzwirkung, Naturschutz), 

 sorgfältige und nachvollziehbare Interessenabwägung. 

Nachweis der Standort-
gebundenheit ist für 
festgesetzte Standorte 
grundsätzlich erfüllt 

Mit dem Erlass des regionalen Richtplans ADT und den darin als Festset-
zung enthaltenen Erweiterungsgebieten bzw. neuen Standorten im Wald ist 
der Bedarfsnachweis grundsätzlich erbracht. Auch der Standort ist grund-
sätzlich akzeptiert und die raumplanerischen Voraussetzungen für eine 
Rodung sind erfüllt. 

Erst mit der Nutzungsplanung wird aber die Standortgebundenheit detailliert 
für alle Anlagenteile eines Projekts im Wald mit seinen Auswirkungen auf 
temporäre und definitive Rodungen aufgezeigt. Auch die weiteren Ro-
dungsvoraussetzungen wie Umweltverträglichkeit, Belange des Natur-, 
Landschafts- und Heimatschutzes, der Bodennutzungseffizienz, der wald-
schonend gestalteten Infrastruktur sowie der Ersatzleistungen für die Ro-
dungen werden erst in der Nutzungsplanung erfüllt und nachgewiesen. 

Abstimmung auf 
regionale Verhältnisse 

Im Alpenraum und in höheren Lagen ist die Waldfläche schweizweit zu-
nehmend. Diese Entwicklung zeichnet sich insbesondere auch in der Berg-
region Oberland-Ost ab. Auf der andern Seite wird beim Kulturland ein 
Rückgang verzeichnet – dessen Abnahme entspricht der Zunahme der 
Siedlungs- sowie der bestockten Flächen (Wald und Gehölze). 

Einwuchsflächen vor 
Ersatzaufforstungen 

Bei der Abwägung von für den Rodungsersatz geeigneten Flächen ist ne-
ben dem Erhalt von Waldfläche auch der Erhalt von Kulturland hoch zu 
gewichten. In der Region Oberland-Ost soll darum bei der Erbringung von 
Rodungsersatz für Abbau- und Deponiestandorte geprüft werden, welche 
auf natürliche Weise neu eingewachsene Waldflächen und andere ökolo-
gisch wertvollen Flächen anstelle einer Aufforstung zulasten von Kulturland 
als Ersatz geltend gemacht werden können. 

1.11 Standorte auf Kulturland/Fruchtfolgeflächen 

Schutz von Kulturland Die massgebenden Bestimmungen für die Beanspruchung von landwirt-
schaftlichen Nutzflächen und von Fruchtfolgeflächen (FFF) sind im kantona-
len Baugesetz (Art. 8a und 8b) festgehalten (FFF sind durch die 
Standorteingaben keine betroffen). Landwirtschaftliche Nutzflächen dürfen 
nur eingezont oder für andere bodenverändernde Nutzungen beansprucht 
werden, sofern der damit verfolgte Zweck ohne deren Beanspruchung nicht 
sinnvoll erreicht werden kann. 

Vorübergehende 
Beanspruchung des 

Wo für Abbau- und Deponiestandorte Kulturland beansprucht wird, ist nach 
Beendigung der Auffüllarbeiten eine Wiederherstellung der ursprünglichen 
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Kulturlands Nutzung möglich. Die Beanspruchung des Kulturlands erfolgt somit nur 
temporär. Eine vorübergehende Beanspruchung von Kulturland ist von Ge-
setzes wegen möglich und wird in der Bauverordnung geregelt (Art. 11e). 
Allerdings werden hierbei bodenverändernde Nutzungen auf eine Dauer 
von höchstens fünf Jahren begrenzt. Damit die in den meisten Fällen länger 
dauernden Abbau- und Deponiearbeiten bewilligt werden können, sind 
Dauer und Etappierungsschritte im Rahmen der Nutzungsplanung zu re-
geln. 

Differenzierung Grundsätzlich ist bei der Beanspruchung von Kulturland in der Region 
Oberland-Ost aufgrund dessen örtlich unterschiedlicher Qualität zu differen-
zieren. Die Menge an hochwertigem Kulturland ist in der Region begrenzt, 
zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit ist dies im Rahmen der 
Interessenabwägung speziell zu berücksichtigen. 

 

1.12 Berücksichtigung der Umweltaspekte 

Berücksichtigung der 
regionalen 
Gegebenheiten 

Eine wichtige Zielsetzung des Richtplans ADT ist die möglichst weitgehen-
de Schonung von Mensch, Natur, Landschaft und Umwelt mit einem be-
sonderen Fokus auf kurze Transportwege. Bei der Ausscheidung von 
neuen oder zu erweiternden Abbau- und Deponiestandorten hat die Region 
Oberland-Ost mit ihren landschaftlichen Qualitäten und den zahlreichen 
wertvollen Naturelementen nur einen eingeschränkten Handlungsspielraum 
(vgl. Karte „Ausschluss- und Interessengebiete“ im Grundlagenbericht). Bei 
fast allen Standorten ist Wald betroffen und für zwei Drittel wird Kulturland 
beansprucht. Damit einhergehend sind fast immer mässige bis erhebliche 
Auswirkungen auf Lebensräume und Landschaft absehbar. Unter Berück-
sichtigung des Gewässerschutzes zum Beispiel wäre theoretisch fast kein 
einziger Standort möglich: Beinahe die gesamte unter einer Meereshöhe 
von 2‘000 m liegende Fläche der Region Oberland-Ost liegt im Gewässer-
schutzbereich AU. 

Die Sicherstellung der Ver- und Entsorgung der Region erfordert somit eine 
sorgfältige Interessenabwägung, bei der gut verträgliche Kompromisse zu 
finden sind. 

Berücksichtigung der 
Umwelt in der 
Grundlagenphase 

Bei der Erarbeitung der Standortblätter (Grundlagenbericht) wurde ein be-
sonderes Augenmerk auf eine erste Einschätzung der Auswirkungen des 
Vorhabens auf die Umwelt gelegt. Dabei wurde jeder Standort in Bezug auf 
wichtige Umweltaspekte wie Geologie, Gewässer, Grundwasser, Siedlung, 
Wald, Kulturland, Lebensräume/Flora/Fauna und Landschaft/Erholung beur-
teilt und dokumentiert. Das Resultat wurde zusammenfassend in der Tabel-
le „Umweltrelevanz“ dargestellt. Dieses Vorgehen ermöglicht eine übersicht-
liche und objektiv vergleichbare Beurteilung aller Standorteingaben. 

Vertiefte Behandlung 
der Umweltaspekte mit 
der Nutzungsplanung 

Eine weitergehende Abklärung der Umweltaspekte im Richtplan ADT ist aus 
Sicht der Region nicht stufengerecht. Es ist Sache der Unternehmung, der 
Standortgemeinde und der kantonalen Amtsstellen, die Umweltaspekte wie 
zum Beispiel nach NHG geschützte Naturelemente, Lärmschutz oder Bo-
denqualität im Rahmen der in der Nutzungsplanung vorgeschriebenen 
Überprüfung der Auswirkungen auf die Umwelt vertieft abzuklären und all-
fällige Massnahmen zur Minimierung der Auswirkungen festzulegen (vgl. 
Sachplan ADT, Grundsatz 7). Für Deponien ab einem Volumen von 
500‘000 m3 ist die Durchführung des Verfahrens einer Umweltverträglich-
keitsprüfung zwingend. 
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Keine vorbehaltlose 
Zusicherung durch 
Aufnahme im Richtplan 

Eine stufengerechte Behandlung der Umweltaspekte heisst, dass Aus-
schlussgebiete auf Richtplanstufe frühzeitig erkannt werden (vgl. Sachplan 
ADT, Grundsatz 3). Dies bedeutet auch, dass zum Zeitpunkt der Richt-
planerarbeitung die an den einzelnen Standorten vorkommenden Naturele-
mente bzw. schützenswerten Arten nicht lückenlos bekannt sein müssen. 
Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass durch die vertieften Abklärungen 
in der Nutzungsplanung neue Erkenntnisse auftreten können. Eine mögli-
che Ablehnung eines Standorts zu einem späteren Zeitpunkt kann somit mit 
der Aufnahme in den Richtplan (als Vororientierung, Zwischenergebnis oder 
Festsetzung) nicht vorbehaltlos ausgeschlossen werden. 

 

1.13 Sekundärbaustoffe aus mineralischen Bauabfällen 

Zielsetzungen Ziele gemäss Sachplan Abfall des Kantons Bern: 

 Recyclingprodukte sind, wenn bautechnisch möglich, primär gewonne-

nen Mineralkomponenten vorzuziehen. 

 Die öffentliche Hand (Kanton und Gemeinden) nimmt als wichtige Bau-

herrin ihre Vorbildfunktion wahr und setzt im Hoch- und Tiefbau soweit 

möglich Recycling-Baustoffe ein. 

 Schadstoffhaltige Bauteile werden konsequent von einer Verwertung 

ferngehalten. 

 Gips soll wenn immer möglich und wirtschaftlich tragbar wiederverwertet 

werden. 

Mineralische Bauabfälle, auch als Bauschutt bezeichnet, können praktisch 
vollumfänglich rezykliert werden. Entsprechend der Bestimmungen der 
VVEA zur Verwertung von Abfällen sollen diese soweit möglich aufbereitet 
und wieder verwendet werden. 

Eingeschränkter 
Handlungsspielraum 

Für die Möglichkeiten zur Verwendung von Sekundärbaustoffen sind Topo-
graphie und Besiedlungsdichte ausschlaggebend. Die Möglichkeiten der 
Region Oberland-Ost sind diesbezüglich stark eingeschränkt; im dünn be-
siedelten Gebiet ist das Ausgangsmaterial nicht im ausreichenden Mass 
vorhanden und müsste von weit her transportiert werden. 

Das Interesse zur Wiederverwendung von alten Strassenbelägen ist im 
Allgemeinen vorhanden. Die Umsetzung ist aber durch unterschiedliche 
Normen, Weisungen und Auslegungen von Verordnungen stark einge-
schränkt. 

Öffentlichkeit hat 
Vorbildfunktion 

Bei der Verwendung von Sekundärbaustoffen hat die Öffentlichkeit eine 
Vorbildfunktion. Insbesondere der Kanton muss bei seinen (grösseren) Bau- 
und Infrastrukturvorhaben eine ökologisch und wirtschaftlich vertretbare 
Verwendung von Sekundärbaustoffen anstreben. 
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1.14 Seeablagerungen und Seeufergestaltungen 

Zielsetzungen  Nutzung des Seevolumens für Ablagerungen und gleichzeitige Aufwer-

tung der Uferbereiche insbesondere als Fischhabitat (Laich- und Jung-

fischhabitat). 

 Gestaltung von ökologisch wertvollen Flachufern. 

Vorgehen  Seeablagerungen kommen nur für Grossprojekte in Frage. 

 In einem ersten Schritt ist zu klären, ob Seedeponien innerhalb des Kan-

tons Bern grundsätzlich zulässig sind und als bewilligungsfähig bezeich-

net werden können (Art. 39 GschG: Abs. 2 Schüttungen können bewilligt 

werden, wenn dadurch eine Flachwasserzone verbessert werden kann). 

> Es ist zu klären, ob Inselschüttungen im Kanton Bern als Verbesse-

rung von Flachwasserzonen verstanden werden. 

 

 Nach der Klärung des ersten Schritts sind die Seeflächen (Thuner- und 

Brienzersee) hinsichtlich möglicher Aufwertungszonen zu analysieren. 

Es ist eine Auswahl an möglichen Standorten zu treffen, die ein Aufwer-

tungspotential aufweisen und an denen Seeschüttungen ohne grosse 

bauliche Eingriffe möglich sind (die Auswahl erfolgt durch Vertreter des 

AWA und des Fischereiinspekorats). An den ausgesuchten Standorten 

ist das Deponievolumen zu bestimmen. 

 Aus Rücksichtnahme auf die Entnahme von kalkarmem Material aus 

dem Brienzersee (u. a. Aaregg) ist auf Seeablagerungen im Mündungs-

bereich Aare-Brienzersee zu verzichten. 

 Schüttungen sind so natürlich wie möglich zu gestalten und zerstörte 

Ufervegetationen müssen ersetzt werden. 

 Zu berücksichtigen sind auch die Ufervegetation sowie weitere natur-

schutzrelevante Punkte (Wasservögel, Amphibien etc.). 

Zuständigkeiten Der Lead für die Suche nach möglichen Standorten liegt beim Fischereiin-
spektorat (ökol. sinnvolle Standorte) und bei der RKOO (Deponievolumen). 

 

1.15 Höchstgewicht auf Kantonsstrassen 

Beachtung der 
Gewichtsbe-
schränkungen 

Auf einzelnen Abschnitten der Kantonsstrassen bestehen Gewichtsbe-
schränkungen. Häufig sind die über eine Kantonsstrasse führenden Er-
schliessungen der Abbau- und Deponiestandorte in der Region auf 28 bzw. 
34 Tonnen beschränkt. Die bestehenden Gewichtsbeschränkungen sind 
unbedingt einzuhalten. Die Daten können der Karte des TBA „Höchstge-
wicht auf Kantonsstrassen“ (https://www.bve.be.ch) entnommen werden. 

Einhaltung der ADT-
Grundsätze 

Eine wirtschaftliche Standorterschliessung und die Minimierung der Trans-
portwege erfordern ein den Anforderungen entsprechendes Strassennetz. 
Bei absehbaren Konflikten mit den bestehenden Gewichtsbeschränkungen 
ist eine Anpassung der Infrastruktur zu fordern. Generelle Aussagen zum 
Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind im RGSK der Region Oberland-Ost 
aufgeführt. 

https://www.bve.be.ch/bve/de/index/strassen/strassen/kantonsstrassen.assetref/dam/documents/BVE/TBA/de/TBA_ST_KS_Hoechstgewichte_auf_Kantonsstrassen.pdf


Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 17 

 

 

2. Generelle Koordinationsblätter  

 Nr. Bezeichnung 

001 Reservestandorte 

002 Umgang mit Geschiebematerial 
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Stand 24.06.2020 

Reservestandorte 001 
 

Zielsetzung 

Vermeidung von Versorgungslücken durch die Aufstufung von Zwischenergebnis auf Festsetzung geeigneter Standorte. 

 

Grundsätze 

vgl. Kap. 1.7: 
 
Standorte mit Zwischenergebnis dienen grundsätzlich der längerfristigen Reservesicherung, d. h. ab 35 Jahren. Diese Standorte müssen 
zuerst in eine Festsetzung überführt werden, bevor sie mit einer Nutzungsplanung grundeigentümerverbindlich gesichert und verfügbar 
gemacht werden können. Als Zwischenergebnis werden Standorte in den Richtplan ADT aufgenommen, bei welchen 
1. die Kriterien für eine Festsetzung zwar erfüllt sind, die aber aufgrund der vom Mengengerüst vorgegebenen Mengenbeschränkung 

nicht als Festsetzung berücksichtigt werden können, 
2. die Überprüfung des Standorts ergeben hat, dass wesentliche raumwirksame Aspekte noch nicht befriedigend gelöst sind oder die 

politische Akzeptanz noch ungenügend, der Lösungsweg aber aufgezeigt ist, 
3. die Überprüfung des Standorts ergeben hat, dass beim Nachweis der Eignungskriterien (Standortgebundenheit, hydrologische/ 

hydrogeologische Eignung, privatrechtliche Sicherung) noch wesentlicher Abstimmungsbedarf besteht, Lösungswege aber aufge-
zeigt sind. 

 
Bei Bedarf können ausgewählte Standorte mit dem Koordinationsstand Zwischenergebnis zur Deckung von Versorgungslücken auch 
bereits im Rahmen der laufenden Richtplanperiode aktiviert werden, wenn sie dem oben genannten 1. Punkt entsprechen. Die Eignung 
der nachfolgend aufgelisteten Reservestandorte wurde im Rahmen dieser Richtplanerarbeitung nachgewiesen. Deren Aufstufung zu 
einer Festsetzung kann im geringfügigen Verfahren erfolgen. Als „potenzielle Reservestandorte“ werden Standorte bezeichnet, bei wel-
chen vor einer Überführung in eine Festsetzung vertiefte Abklärungen vorzunehmen sind. Die Anweisungen sind im entsprechenden 
Koordinationsblatt aufgeführt. 

 

Obj. Nr. Name Gemeinde Bemerkungen 

408 Wiesti Hofstetten Reservestandort für Geschiebematerial 

409 Hobiel Brienzwiler Potenzieller Reservestandort für Geschiebematerial 
(vgl. Abstimmungsanweisungen auf Koordinationsblatt) 
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Stand 24.06.2020 

Umgang mit Geschiebematerial 002 
 

Zielsetzungen 

Für den u. a. durch den Klimawandel bedingten erwarteten Mehranfall von Geschiebe aus Gewässern und Murgängen werden im Gebiet 
der RKOO kleinere, dezentrale, zweckgebundene End- und Zwischenlager benötigt, da die Wiederverwertung des anfallenden Geschie-
bematerials insbesondere bei mittleren und grösseren Naturereignissen stark eingeschränkt ist. 
 
Es sollen einzelne Standorte mit Lagervolumen realisiert werden, welche kleiner als die Mindestgrösse gemäss Abfallverordnung 
(VVEA; < 50'000 m3) sind. Mit der Lösung sind einerseits die im Notrecht bewilligten Geschiebedeponien zu reduzieren, welche selten 
umweltverträglich und nachhaltig geplant wurden. Andererseits soll eine (teil-)regionale Koordination erreicht werden. Zudem sollen die 
Standorte für End- und Zwischenlager grundeigentümerverbindlich in der Nutzungsplanung festgesetzt werden können. 
 

 

Grundsätze 

 Der Umgang mit Material aus Geschiebesammlern, Murgängen, Rutschungen und Überschwemmungen erfolgt kostenbewusst und 

pragmatisch. Soweit möglich und sinnvoll wird Material aus Naturereignissen, insbesondere (zwischengelagertes) Geschiebesamm-

lermaterial, verwertet. Kann das Material nicht als Rohstoff verwendet werden, wird die Gewässerrückgabe bzw. -eingabe geprüft. 

Beim Bau von bedeutenden Geschiebesammlern zeigt ein Materialbewirtschaftungskonzept die vorgesehene Verwertung oder Ent-

sorgung auf. Für das verbleibende unverschmutzte Material aus Geschiebesammlern sieht die Region Deponievolumen im Rahmen 

ihrer ordentlichen ADT-Richtplanung vor (vgl. Sachplan ADT, Grundsatz 15). 

 Deponien vom Typ A, welche ausschliesslich mit Geschiebematerial gefüllt werden dürfen, sollen als Rohstofflager dienen, bei 

denen Materialentnahmen erlaubt sind. 

 Zwischenlager sind nötig, damit das Geschiebematerial in den Umlauf zur Verwertung gebracht werden kann. Die mit der regionalen 

UeO definierten Standorte gelten mit einer Grösse von < 50'000 m3 nicht als Deponie gemäss VVEA. Die (zwischen-)gelagerten 

Mengen werden nach Möglichkeit wiederverwertet. Im Mengengerüst des Richtplans ADT werden sie nicht berücksichtigt. 

 

Abstimmungsanweisungen 

 Erlass einer regionalen Überbauungsordnung (nach Art. 98b BauG und Art. 121a BauV); 

allenfalls Erlass einer kantonalen UeO durch Kanton (nach Art. 102 BauG und Art. 121 BauV). 

 Es ist nur ein koordiniertes Planerlassverfahren über alle Gemeinden und Standorte innerhalb der Region notwendig. 

 In der regionalen (oder kantonalen) UeO können sehr differenzierte, grundeigentümerverbindliche Bestimmungen zu Art und Mass 

der Nutzung, zu Gestaltung und Erschliessung sowie zur Etappierung festgeschrieben werden. 

 Im Überbauungsplan können differenzierte Festlegungen auch in der Situation gemacht werden. 

 Es können (teil-)regionale Spielregeln / Ausgleichsmechanismen festgelegt bzw. verfügt werden. 

 Die Zweckgebundenheit muss in der UeO klar definiert werden (Definition des abzulagernden Materials, Beschränkung der Betreiber 

auf zuständige Wasserbauträger bzw. auf Schwellenkorporationen oder Gemeinden). 

 

Klärungsbedarf / Weiteres Vorgehen 

 Vorbereiten der Erarbeitung und der Verfahren für den Erlass einer regionale Überbauungsordnung nach Genehmigung Richtplan 

ADT Oberland- Ost durch die Regionalkonferenz Oberland-Ost 

- Konstituieren der Projektorganisation (Projektleitung/-team; Kommission ADT; Begleitgruppe (beteiligte Gemeinden/Schwellenkor-

porationen, eng involvierte kantonale Fachstellen (TBA-OIK I, AGR, AWA, KAWA, LANAT-ANF)), 

- Organisieren des Planungsprozesses, Anforderungen für Eingabe/Anträge von End- und Zwischenlager für Geschiebe definieren, 

- Ausarbeiten einer Kreditvorlage (inkl. Prüfen von Staatsbeiträgen) und Einholen der Finanzbeschlüsse, 

- Vorbereiten und Einholen des Beschlusses über die Durchführung eines Verfahrens zum Erlass einer regionalen UeO durch die 

Regionalversammlung, 

- Evaluation und Beauftragung des Planerteams. 

 Stellen der Anträge für End- und Zwischenlager von Geschiebe sowie vorschlagen von Flächen für Ersatzmassnahmen (sofern 

Lebensräume, Wald- und/oder landwirtschaftliche Nutzflächen betroffen sind) durch die Gemeinden/Schwellenkorporationen. 

 Evaluieren geeigneter Standorte mit vertiefter Abklärung zu den Auswirkungen auf Raum und Umwelt durch die Kommission ADT mit 

kantonalen Fachstellen (TBA-OIK I, AGR, AWA, KAWA, LANAT-ANF) und Begleitgruppe. 
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3. Standortbezogene Koordinationsblätter 

 Nr. Standortname Gemeinde 
   

101 Balmholz Beatenberg 

102 Lütschinendelta Bönigen 

103 Oberacher Därligen 

104 Herbrig Därligen, Leissigen 

105 Rosswald Ringgenberg 

106 Chrummeney Wilderswil 

107 Lütscheren Matten 

108 Schattallmi Saxeten 

109 Chrüz Habkern 

110 Geisshubel Wilderswil 

111 Bode Beatenberg 

112 Hole Beatenberg 

113 Hinter der Egg Gündlischwand 

114 Allmi-Oberallmi  Gündlischwand 

115 Boden-Töipalm Iseltwald 

116 Seilersweid Bönigen 

117 Balmegg Wilderswil 

118 Lee Därligen 

119 Mallee Beatenberg 

120 Bohlseite Habkern 

121 Lütschera Süd Interlaken 

122 Lütscheren Nord Interlaken 

123 Chrummeney II Wilderswil 

124 Lütscheren Mitte Interlaken 

201 Weid mit Ryggerschwendi Lauterbrunnen 

202 Bei der Bornigen Brücke Lauterbrunnen 

203 Wendi Lauterbrunnen 

204 Ussri Almi / Holzgrube Lauterbrunnen 

301 Gletscherschlucht 1 Grindelwald 

302 Gletscherschlucht 2 Grindelwald 

303 Gletschersand  Grindelwald 

304 Gryth Grindelwald 

305 Aspi Grindelwald 

306 Tschingeley Grindelwald 

307 Fallbach Grindelwald 

308 Locherboden Grindelwald 

401 Aaregg  Brienz 

402 Altes Aaregg Brienz 

403 Riseten Brienz 

404 Ballenberg Ost Hofstetten 

405 Lengfeld Brienz 

406 Birchental  Brienz 

407 Trigli Brienzwiler 

408 Wiesti Hofstetten 

409 Hobiel Brienzwiler 

410 Hambiel Brienz 
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 Nr. Standortname Gemeinde 
   

501 Funtenen Meiringen 

502 Balmgieter Meiringen, Schattenhalb 

503 Lammi Schattenhalb 

504 Tschorren Hasliberg 

505 Hintersattel Hasliberg 

506 Rumpel Meiringen 

507 Müör Schattenhalb 

508 Hirssi Meiringen 

509 Gulisberg Meiringen 

601 Achenlaui-Riseten Innertkirchen 

602 Stocki Innertkirchen 

603 Griwald Guttannen 

604 Bärfallen Guttannen 

605 I Cheeren / Rossis Bruch  Guttannen 

606 Breitwaldlauenen 1 Guttannen 

607 Mühleschlucht Guttannen 

608 Stüüdi Guttannen 

609 Blänggen Innertkirchen 

610 Handeggli Guttannen 

611 Teuflaui, Scharmadbach Innertkirchen 

612 Furen Innertkirchen 

613 Hopflauenen Innertkirchen 

614 Summerloch Guttannen 

615 Gerstenegg Guttannen 

616 Im leiden Wärchteg Guttannen 

617 Ärlen Guttannen 

618 Breitewaldlauenen 2 Guttannen 

619 Chessituren Guttannen 

620 Handeckfluh Guttannen 

621 Wellmatten Innertkirchen 

622 Hopflauenen 4 Innertkirchen 

623 Chalberweid Innertkirchen 

624 Moos Innertkirchen 

625 Schwendeli Innertkirchen 

626 Hostet Innertkirchen 

627 Rödispitz Guttannen 
 

 

 

 

Hinweis zur 
Nummerierung 

Die erste Ziffer der dreistelligen Standortnummer steht für die jeweilige Teil-
region (1 = TR Interlaken, 2 = TR Lauterbrunnen, 3 = TR Grindelwald, 
4 = TR Brienz, 5 = TR Meiringen, 6 = TR Innertkirchen). Auf den Koordina-
tionsblättern ist neben der Standortnummer auch die „Nr. alt“ aufgeführt. 
Diese bezieht sich auf die Nummerierung im alten Richtplan 2008 sowie auf 
die während der Erarbeitung des aktuellen Richtplans angewandte proviso-
rische Nummer, welche auch auf den Standortblättern zu finden ist. 
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Stand 27.08.2021 

Balmholz Nr. alt: 1.01 101 

 

Gemeinde(n) Beatenberg 

Parzelle(n) 1039 

Koordinaten E = 2'625'400m; 
N = 1'170'400m 

Betreiberin AG Balmholz 
3800 Sundlauenen 
058 226 78 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 

b/c 
 

d 

Balmholz 
 

Erweiterungen 
Süd und Ost 

Erweiterung West 

Abbau Fels (AL), 
Deponie Typ B (AL)

Abbau Fels (FS), 
Deponie Typ B (FS) 

Abbau Fels (ZE), 
Deponie Typ B (VO) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Langfristige Sicherstellung des Standortes zum Abbau von Hartgestein (die Versorgung der Schweiz 

mit Hartgestein ist von nationalem Interesse). 

 Ablagerung von B-Material nach Beendigung der Abbauarbeiten. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Die Abbauarbeiten sind zu etappieren und dementsprechend im Rahmen der Nutzungsplanung zu 

regeln. 

 Bei der Nutzungsplanung ist besonders auf die Werte von Flora und Fauna in diesem Gebiet Rück-

sicht zu nehmen (kant. Naturschutzgebiet). 

 Bei einer Aufstufung des Koordinationsstandes ist die Thematik der wildlebenden Vögel und Säuger 

vertieft zu analysieren und zu beurteilen. 

Standortgemeinde 

 Begleitmassnahmen, wie z. B. die Verlegung von Wanderwegen, sind zur Minimierung der negativen 

Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig zu koordinieren. 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 1 sowie C_15, Nr. 21): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Nationale Versorgung mit Hartschotter; Koordi-

nationsstand = Ausgangslage) sowie Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ B; Koor-

dinationsstand = Ausgangslage). 

 Erschliessung per Schiff/Bahn und LKW. Für eine ökonomisch und ökologisch sinnvolle Erschlies-

sung per LKW ist ein Ausbau der Zufahrtsstrasse auf 40/44 t zu realisieren. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

1‘700‘000  814‘000 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 2‘600‘000  5‘625‘000 

Zwischenergebnis 2‘600‘000   

Vororientierung   5‘100‘000 
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Stand 24.06.2020 

Lütschinendelta Nr. alt: 1.02 102 

 

Gemeinde(n) Bönigen 

Parzelle(n) 965, 1163 

Koordinaten E = 2'635'100m; 
N = 1'171'200m 

Betreiberin Vigier Beton Berner Oberland 
Kiestag,  
Kieswerk Steinigand AG 
3752 Wimmis 
033 657 80 20 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lütschinendelta Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Sicherstellung des Abbaustandorts (Abbau mit Seilbagger aus Lütschinendelta) 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 9): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer; Koordinationsstand = Festsetzung) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

40‘000 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 40‘000 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Oberacher Nr. alt: 1.03 103 

 

Gemeinde(n) Därligen 

Parzelle(n) 370 

Koordinaten E = 2'627'950m; 
N = 1'167'250m 

Betreiberin Vigier Beton Berner Oberland 
Kiestag,  
Kieswerk Steinigand AG 
3752 Wimmis 
033 657 80 20 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 

b 
 
 

Oberacher 
 

Erweiterung Nord 

Abbau Fels,  
Ablagerung A-Material 

Abbau Fels, 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Wiederaufnahme der Abbauarbeiten 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Die Aufstufung zu einer Festsetzung bzw. der Erlass einer UeO bedingen vertiefte Abklärungen 

bezüglich Erschliessung; die vorgesehene Erschliessung ist aus technischen Gründen und wegen 

einer Gewichtsbeschränkung nicht möglich. 

 Bei einer Aufstufung des Koordinationsstandes ist die Thematik der wildlebenden Vögel und Säuger 

vertieft zu analysieren und zu beurteilen. 

Standortgemeinde 
 Gemeinde ist Planungsbehörde für UeO. 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 10): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Wald, nahe Amphibienlaichgebiet; Koordinations-

stand = Zwischenergebnis) 

 Alter Steinbruch mit 30 m hohen Abbauwänden. Auffüllung zu 50% vorgesehen. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

49‘000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis 500'000 800'000  

Vororientierung    

  



Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 26 

 

 

Stand 27.08.2021 

Herbrig Nr. alt: 1.04 104 

 

Gemeinde(n) Därligen, Leissigen 

Parzelle(n) a: 136, 76 
b: 136, 76, 430, 128, 324, 122 
c: 198, 52, 11 

Koordinaten E = 2'627'150m; 
N = 1'167'550m 

Betreiberin Vigier Beton Berner Oberland 
Kiestag,  
Kieswerk Steinigand AG 
3752 Wimmis 
033 657 80 20 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 

b 
 

c 
 

Herbrig 
 

Erweiterung Ost 
 

Erweiterung West 

Abbau Fels (AL), 
Ablagerung A-Material (FS) 

Abbau Fels (FS), 
Ablagerung A-Material (FS) 

Abbau Fels (ZE), 
Ablagerung A-Material (ZE) Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Längerfristige Sicherung des bestehenden Abbaustandorts. 

 Ablösung des Standorts Reutigen (Thun-Oberland West). 80% des abgebauten Materials gehen in 

die Region Thun-Oberland-West, dort besteht gemäss Richtplan ADT eine Versorgungslücke. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 In Perimeter b und c seeseitig bewaldete Hangflanke stehen lassen (Objektschutzwald, Landschafts-

funktion berücksichtigen). 

 Die Erweiterung in Perimeter c erfordert bezüglich Wald vertiefte Abklärungen. 

 In Perimeter c Umgang mit Fliessgewässer abklären (evtl. Unter-/Überführung) und Interessenabwä-

gung mit regionalem Landschaftsschongebiet BO2.5 vornehmen. 

 Umgang mit einzelnen geschützten und schützenswerten Lebensräumen, Pflanzen und Tieren ist 

aufzuzeigen. 

 An- und Abtransporte haben ausschliesslich über die Nationalstrasse zu erfolgen, Transporte durch 

das Dorf werden von der Standortgemeinde nicht geduldet. 

 Für Erweiterung im Perimeter c ist vertragliche Regelung mit Gemeinde im Rahmen der Nutzungs-

planung nötig. 

Region 

 Koordination mit Region Thun – Oberland West / Entwicklungsraum Thun sicherstellen. 

Bemerkungen  Steinbruch wird seit 1995 nicht mehr genutzt. 

 Eingabe 2018 für Erweiterung als Ersatz für den Standort Reutigen (Thun-Oberland West). 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 Die Schlussfolgerungen aus der Lebensraumkartierung 2021 sind zu beachten. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

20'000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 1‘700‘000 1‘900‘000  

Zwischenergebnis 2‘000‘000 2‘000‘000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Rosswald Nr. alt: 1.05 105 

 

Gemeinde(n) Ringgenberg 

Parzelle(n) 1456, 27, 1687 

Koordinaten E = 2'636'100m; 
N = 1'173'400m 

Betreiberin AG Balmholz 
3800 Sundlauenen 
058 226 78 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Rosswald Abbau Fels, 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Erhalt des bestehenden Abbau- und Ablagerungsstandorts. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen Die plattige Ausbildung der Schichten erlaubt Angebot von Mauersteinen und Steinplatten 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

10‘000 50‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Chrummeney Nr. alt: 1.06 106 

 

Gemeinde(n) Wilderswil 

Parzelle(n) 100, 95 

Koordinaten E = 2'633'800m; 
N = 1'165'750m 

Betreiberin Ghelma AG REDEKO 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Chrummeney Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abschluss der Deponiearbeiten. Weiterführung der Deponie unter neuer Standortbezeichnung 

> Chrummeney II Nr. 123 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Koordination mit Deponie Chrummeney II 

Standortgemeinde 
 Koordination der beiden Nutzungsplanungen Chrummeney und Chrummeney II 

Bemerkungen  230‘000 m3 am 27.01.2013 mit UeO bewilligt. 

 Deponievertrag läuft bis Ende 2030. 

 Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 63): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 180‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Lütscheren Nr. alt: 1.07 107 

 

Gemeinde(n) Matten 

Parzelle(n) 4, 16, 198 

Koordinaten E = 2'630'850m; 
N = 1'168'950m 

Betreiberin Gebr. Kandlbauer AG 
Gryth, 3818 Grindelwald 
033 854 30 30 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Lütscheren Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Sicherstellung des Standorts für Abbau und Ablagerung von A-Material bis Reserven ausgeschöpft 

sind. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Ablösung der Deponie Typ B (im Richtplan Kanton Bern C_15, Nr. 49) gemäss AWA-Schreiben vom 

08.06.2016. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

40'000 60'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Schattallmi Nr. alt: 1.09 108 

 

Gemeinde(n) Saxeten 

Parzelle(n) -  

Koordinaten E = 2'629'950m; 
N = 1'163'650m 

Betreiberin Seematter AG 
Postfach 738 
3802 Interlaken 
033 827 99 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Schattallmi Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Sand, Kies und Blöcken (Rodungsbewilligung läuft 2020 ab) 

 Auffüllung und Rekultivierung (Landwirtschaft, Wald, bis 2020) 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Die Kantonsstrasse zwischen Wilderswil und Saxeten ist auf ein Gewicht von 18 t beschränkt. Diese 

Gewichtsbeschränkung ist bei der Zu- und Wegfahrt unbedingt einzuhalten. 

Bemerkungen Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 62): 
Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

35‘000 35'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41338279937
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Stand 24.06.2020 

Chrüz Nr. alt: 1.10 109 

 

Gemeinde(n) Habkern 

Parzelle(n) 312 

Koordinaten E = 2'631'900m; 
N = 1'176'650m 

Betreiberin Gemeinde Habkern 
Im Holz 373 
3804 Habkern 
033 843 82 10 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 

Chrüz 
Erweiterung 

Deponie Typ A 
Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Geländemulde beim Traubach als Deponie Typ A für Gemeinde Habkern nutzen. 

 Erweiterung mit Eingabe Bohlseite Nr. 120 koordinieren. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Vorgaben Fliessgewässer und Gewässerraum einhalten. 

 Umgang mit eingedoltem Inner Chrüzgraben abklären. 

Standortgemeinde 
 Die permanent für die Ablagerung von Material offen gelegte Fläche ist im Rahmen der Nutzungspla-

nung zu begrenzen (Etappierungen vorsehen). 

Bemerkungen Alter Name: Bim Chrüz Säge. Eingabe für Erweiterung 2018. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 2'900  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  50‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Geisshubel Nr. alt: 1.11 110 

 

Gemeinde(n) Wilderswil 

Parzelle(n) 94 

Koordinaten E = 2'633'000m; 
N = 1'166'600m 

Betreiberin Seematter AG 
Postfach 738 
3802 Interlaken 
033 827 99 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Geisshubel Deponie Typ A  
Perimeter ist bereits bewilligt 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Erweiterung der bestehenden Deponie. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Änderung UeO Nr. 13 Geisshubel; Koordination mit Grundeigentümerin Burgergemeinde Wilderswil. 

Standortgemeinde 
 Änderung UeO Nr. 13 Geisshubel. 

Bemerkungen  Ursprünglich bewilligt 190‘000m3 (2010). Festsetzung von zusätzlichen 90‘000 m2 in vorgezogenem 

Verfahren bereits vorgeprüft (09.11.2018). 

 Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 64): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 6‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  90‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41338279937
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Stand 24.06.2020 

Bode Nr. alt: 1.12 111 

 

Gemeinde(n) Beatenberg 

Parzelle(n) 1378, 745, 549 

Koordinaten E = 2'628'400m; 
N = 1'172'100m 

Betreiberin Zimmermann AG 
Lehmatte 22 
3803 Beatenberg 
033 841 11 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Bode Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Geländeauffüllung, nur für Material aus der Gemeinde Beatenberg. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 4‘500  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41338411137
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Stand 24.06.2020 

Hole Nr. alt: 1.13 112 

 

Gemeinde(n) Beatenberg 

Parzelle(n) 1026 

Koordinaten E = 2'628'900m; 
N = 1'171'100m 

Betreiberin Gemeindeverwaltung 
Hälteli 393 
3803 Beatenberg 
033 841 81 21 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Hole Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Potenzieller Deponiestandort mit noch ungeklärter Erschliessung und fehlender Einwilligung des 

Eigentümers > bleibt ZE, bis Fragen geklärt sind. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Ersatz bzw. Rekultivierung der artenreichen Wiese und der Umgang mit dem Waldrand sind im 

Rahmen der Nutzungsplanung zu regeln. 

Standortgemeinde 
  

Bemerkungen  Ehemalige FS wurde auf ZE zurückgestuft. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  50‘000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hinter der Egg Nr. alt: 1.15 113 

 

Gemeinde(n) Gündlischwand 

Parzelle(n) 28, 111 

Koordinaten E = 2'635'750m; 
N = 1'164'100m 

Betreiberin Entrag 
Grythstrasse 
3818 Grindelwald 
079 330 25 31 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hinter der Egg Deponie Typ A (AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie von Bachschutt 

 Hochwasserschutz Lütschine 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Bewilligung AGR 2010: 456‘000 m3 Deponie Typ A 

(ursprüngliche Festsetzung = 490‘000 m3) 

 Deponieraum wird teilweise für Hochwasserschutz Lütschine und Bewirtschaftung der Kiessammler/ 

Interventionsbecken verwendet. 

 Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 65): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 256'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  34‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41793302531
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Stand 24.06.2020 

Allmi-Oberallmi Nr. alt: 1.19 114 

 

Gemeinde(n) Gündlischwand 

Parzelle(n) 28 

Koordinaten E = 2'635'800m; 
N = 1'164'450m 

Betreiberin n.n. 
Gemeindeverwaltung 
3815 Gündlischwand 
033 855 24 86 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Allmi-Oberallmi  Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Vororientierung für möglichen Deponiestandort. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage    

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung  noch nicht definiert  
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Stand 24.06.2020 

Boden-Töipalm Nr. alt: 1.20 115 

 

Gemeinde(n) Iseltwald 

Parzelle(n) 256, 575, 220, 1068, 8, 471 

Koordinaten E = 2'639'600m; 
N = 1'172'700m 

Betreiberin Seematter AG 
Postfach 738 
3802 Interlaken 
033 827 99 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 

Boden-Töipalm Deponie Typ A (AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Weiterführung der Deponie Typ A. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Bewilligung AGR vom 25.11.2014: 440‘000 m3 Deponie Typ A 

(ursprüngliche Festsetzung = 500‘000 m3) 

 Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 71): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage  300‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  60‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41338279937
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Stand 24.06.2020 

Seilersweid Nr. alt: 1.21 116 

 

Gemeinde(n) Bönigen 

Parzelle(n) 525 

Koordinaten E = 2'635'700m; 
N = 1'170'600m 

Betreiberin Seematter AG 
Postfach 738 
3802 Interlaken 
033 827 99 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Seilersweid Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Für Festsetzung ist Konfliktbereinigung notwendig. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Massnahmen bezüglich Murgangprozessen abklären und aufzeigen (rotes Gefahrengebiet). 

 Planerische Grundlagen für Festsetzung erarbeiten (insbesondere Konflikt zu Landschaftsschonge-

biet und Erschliessung lösen). 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  60‘000  

Vororientierung    

  

tel:+41338279937
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Stand 27.08.2021 

Balmegg Nr. alt: 1.25 117 

 

Gemeinde(n) Wilderswil 

Parzelle(n) 100, 1066, 541 

Koordinaten E = 2'632'650m; 
N = 1'166'750m 

Betreiberin ARGE Tschingelmatta 
Gerber + Troxler AG 
Im Moos 
3806 Bönigen 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Balmegg Abbau Fels 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Vororientierung für möglichen Felsabbau im Schachtbauverfahren 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Bei einer Aufstufung des Koordinationsstandes ist die Thematik der wildlebenden Vögel und Säuger 

vertieft zu analysieren und zu beurteilen. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung 1'500'000   
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Stand 24.06.2020 

Lee Nr. alt: 1.27 118 

 

Gemeinde(n) Därligen 

Parzelle(n) 77 

Koordinaten E = 2'628'850m; 
N = 1'167'500m 

Betreiberin Burgergemeinde Därligen 
Chrüzweg 2 
3707 Därligen 
033 821 02 14 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lee Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für Geschiebematerial. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 46‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Mallee Nr. alt: 1.50 119 

 

Gemeinde(n) Beatenberg 

Parzelle(n) 822, 420, 261 

Koordinaten E = 2'628'200m; 
N = 1'171'350m 

Betreiberin Zimmermann AG 
Lehmatte 211 
3803 Beatenberg 
033 841 11 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Mallee Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Neuer Deponiestandort. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

 Ersatz bzw. Rekultivierung der artenreichen Wiese und der Umgang mit dem Waldrand sind im 

Rahmen der Nutzungsplanung zu regeln. 

Standortgemeinde 

 Nutzungsplanung durchführen. 

Bemerkungen  Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  52‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Bohlseite Nr. alt: 1.51 120 

 

Gemeinde(n) Habkern 

Parzelle(n) - 

Koordinaten E = 2'632'100m; 
N = 1'176'800m 

Betreiberin Gemeinde Habkern 
3804 Habkern 
033 843 82 10 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Bohlseite Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Ersatzstandort für Deponie Chrüz Nr. 109 (nach Auffüllung). 

 Standort für lokales A-Material der Gemeinde Habkern. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Geologisches Gutachten bezüglich Rutschungen im Perimeter einholen. 

Bemerkungen  Durch die Lage innerhalb des Moorschutzperimeters (Ausschlussgebiet) besteht ein ungelöster 

Interessenkonflikt. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung  50‘000  
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Stand 27.08.2021 

Lütschera Süd (Verladeanlage) Nr. alt: 1.52 121 

 

Gemeinde(n) Interlaken 

Parzelle(n) 162, 1807 

Koordinaten E = 2'630'150m; 
N = 1'168'550m 

Betreiberin AG Balmholz 
3800 Sundlauenen 
058 226 78 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lütschera Süd  Verladeanlage 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Verladeanlage für Hartschotter aus dem Abbaugebiet Sundlauenen (Standort 101 Balmholz) 

 Vgl. auch Variante Lütscheren Nord Nr. 122 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Erneut vertiefte Standortabklärung vornehmen (Umgang Bericht OLK vom 10.10.2019). 

 Bei einer Aufstufung des Koordinationsstandes ist die Thematik der wildlebenden Vögel und Säuger 

vertieft zu analysieren und zu beurteilen. 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

 Überprüfung des Perimeters im Rahmen der Nutzungsplanung (Wald). 

Standortgemeinde 

 Innerhalb des Projektperimeters befindet sich ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung 

mit Substanz. Die vorhandene Substanz ist im Rahmen der Nutzungsplanung näher zu prüfen. 

Bemerkungen  Im Rahmen einer Standortevaluation der RKOO für Holzlagerplätze wurde u. a. der Bereich des 

Standorts Lütschera Süd als geeigneter Nasslagerplatz aufgeführt. Wenn an diesem Standort eine 

Verladeanlage realisiert wird, ist zu prüfen, ob ein Teil der Fläche als Nasslagerplatz vorgesehen 

werden kann. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Lütscheren Nord (Verladeanlage) Nr. alt: 1.53 122 

 

Gemeinde(n) Interlaken 

Parzelle(n) 539 

Koordinaten E = 2'631'300m; 
N = 1'169'600m 

Betreiberin AG Balmholz 
3800 Sundlauenen 
058 226 78 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lütscheren Nord Verladeanlage 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Verladeanlage für Hartschotter aus dem Abbaugebiet Sundlauenen (Standort 101 Balmholz) 

 Vgl. auch Variante Lütschera Süd Nr. 121 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Erneut vertiefte Standortabklärung vornehmen (Umgang Bericht OLK vom 10.10.2019). 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Chrummeney II Nr. alt: 1.54 123 

 

Gemeinde(n) Wilderswil 

Parzelle(n) 100, 95, 1475 

Koordinaten E = 2'634'000m; 
N = 1'165'600m 

Betreiberin Seematter AG 
Im Moos 3 
3802 Interlaken Ost 
033 827 99 37 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 

b 

 

Chrummeney II 

Optimierung West 

Deponie Typ A (FS) 

Deponie Typ A (ZE) 
(Ausgangslage: 
Chrummeney Nr. 106) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Erweiterung der bestehenden Deponie Chrummeney Nr. 106. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Wald, Rodungsersatz, Etappierung und Geländegestaltung frühzeitig klären. 

 Enge Koordination mit der Deponie Chrummeney Nr. 106 (Deponievertrag bis Ende 2030) 

sicherstellen: 

- Perimeter a (FS): Zufahrt und Betrieb der Deponie Chrummeney Nr. 106 sicherstellen 

- Perimeter b (ZE): Ist spätestens nach Abschluss des Deponiebetriebs Chrummeney Nr.106 als 

Festsetzung festzulegen, um mit Nutzungsplanung maximale Deponiekapazität zu ermöglichen. 

Standortgemeinde 
 Koordination der beiden Nutzungsplanungen Chrummeney und Chrummeney II. 

Bemerkungen  Gutachten Lawinengefahr vom 17.01.2020 (Impuls AG, Thun). 

 
 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  900'000  

Zwischenergebnis  300‘000  

Vororientierung    
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Stand 31.03.2021 

Lütscheren Mitte (Verladeanlage) Nr. alt: 1.55 124 

 

Gemeinde(n) Interlaken 

Parzelle(n) 130 

Koordinaten E = 2'631'000m; 
N = 1'169'250m 

Betreiberin AG Balmholz 
3800 Sundlauenen 
058 226 78 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lütscheren 
Mitte 

Verladeanlage 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Verladeanlage für Hartgestein aus dem Abbaugebiet Sundlauenen (Standort 101 Balmholz) 

 Vgl. auch Varianten Lütschera Süd Nr. 121 und Lütscheren Nord Nr. 122 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Einholen Grundeigentümerzustimmung. 

 Vertiefte Planung und Standortentwicklung inkl. Erschliessung des Verladestandorts (bestehende 

Bergwasserleitung berücksichtigen). 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

Gemeinde 

 Nutzungsplanung einleiten und Koordination mit regionaler ADT-Richtplanung und der Uferschutzpla-

nung sicherstellen (Festsetzungsverfahren zusammen mit Erarbeitung der Überbauungsordnung). 

 Die Aufstufung zu einer Festsetzung bedingt vertiefte Abklärungen bezüglich geschützter und schüt-

zenswerter Biotope (Uferbereich, Ufervegetation, mögliche Ersatzmassnahmen) sowie bezüglich des 

Wildwechselkorridors (Möglichkeiten zur Konfliktlösung aufzeigen). 

 Die Aufstufung zu einer Festsetzung bedingt vertiefte Abklärungen bezüglich Naturgefahren: Hang-

nah besteht eine erhebliche bis mittlere Gefährdung (rotes und blaues Gefahrengebiet) durch Sturz-

prozesse, weshalb für die Inbetriebnahme Schutzmassnahmen gegen Steinschlag umgesetzt und 

eine Einschränkung der Nutzung geprüft werden müssen. 

 Sicherstellen Anliegen Langsamverkehr (Velo und Fussgänger). 

Bemerkungen Der definitive Standortentscheid für eine Verladeanlage am Lütscherenkanal konnte noch nicht gefällt 
werden, da mehrere Aspekte noch in Abklärung sind. 
Von den Verladestandorten Lütscheren Süd (121), Lütscheren Nord (122) und Lütscheren Mitte (124) wird 
nur ein Standort die Koordinationsstufe "Festsetzung" erhalten, die beiden anderen Standorte werden 
dann gelöscht. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Weid mit Ryggerschwendi Nr. alt: 2.02 201 

 

Gemeinde(n) Lauterbrunnen 

Parzelle(n) 4628 

Koordinaten E = 2'636'400m; 
N = 1'159'250m 

Betreiberin Steiner Transporte AG 
Ey 188 
3822 Lauterbrunnen 
033 855 31 55 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Weid mit Rygger-
schwendi 

Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Gewässerentnahme aus künstlichen Geschiebesammler-Kanälen im Areal „Weid“ und „Rygger-

schwendi“. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Geschiebehaushalt und Entnahme prüfen 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

1‘500 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 1‘500 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Bei der Bornigen Brücke Nr. alt: 2.03 202 

 

Gemeinde(n) Lauterbrunnen 

Parzelle(n) 347, 331 

Koordinaten E = 2'635'500m; 
N = 1'156'900m 

Betreiberin Gerhard Gertsch, Rütti 
3824 Stechelberg 
und 
Steiner Transporte AG 
Ey 188 
3822 Lauterbrunnen 
033 855 31 55 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Bei der Bornigen 
Brücke 

Abbau Lockermaterial 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Gehängeschutt am Fuss der Mürrenfluh (hier wurde für die Schilthornbahn Material abge-

baut). 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 100'000   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Wendi Nr. alt: 2.04 203 

 

Gemeinde(n) Lauterbrunnen 

Parzelle(n) 2982 

Koordinaten E = 2'635'350m; 
N = 1'157'750m 

Betreiberin von Allmen Bau AG 
Beim Brunnen 994E 
3825 Mürren 
033 856 01 01 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 
 

Wendi/Birchi 
Erweiterung Nord 

Deponie Typ B 
Deponie Typ B 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie von Mürren und Gimmelwald für A- und B-Material. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 52): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ B; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

  30‘000 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung   10‘000 

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  

tel:+41338560101
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Stand 24.06.2020 

Ussri Almi / Holzgrube Nr. alt: 2.06 204 

 

Gemeinde(n) Lauterbrunnen 

Parzelle(n) 958 

Koordinaten E = 2'637'050m; 
N = 1'162'550m 

Betreiberin Bäuertgemeinde Wengen 
3823 Wengen 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Holzgrube Deponie Typ B 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie von Wengen für A- und B-Material. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 51): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ B; Koordinationsstand = Ausgangslage). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

  20'000 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Gletscherschlucht 1 Nr. alt: 3.01 301 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 3333, 4533.04 

Koordinaten E = 2'646'500m; 
N = 1'162'700m 

Betreiberin Gebr. Brawand AG 
Gryth 
3818 Grindelwald 
033 853 24 68 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Gletscher-
schlucht 1 

Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Gewässerentnahme durch Seitenauslenkung der Weissen Lütschine in künstliches Becken. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 7): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer, beeinflusst Auengebiet; Koor-

dinationsstand = Festsetzung). 

 Kiesentnahmebewilligung mit Standort Aspi Nr. 305 zusammengefasst zu “Entnahme Gletscher-

schlucht“. Bewilligte Abbaumenge pro Jahr total = 8‘500 m3 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

8‘500 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 8‘500 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Gletscherschlucht 2 Nr. alt: 3.02 302 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 1564, 5565, 6435 

Koordinaten E = 2'646'650m; 
N = 1'162'800m 

Betreiberin Hans Almer 
Dorfstrasse 32 
3818 Grindelwald 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Gletscher-
schlucht 2  

Abbau Fels,  
Ablagerung A-Material 
 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau der Felsreserven und Wiederauffüllung. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung 100'000 50'000  
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Stand 24.06.2020 

Gletschersand Nr. alt: 3.03 303 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) - 

Koordinaten E = 2'648'900m; 
N = 1'164'350m 

Betreiberin Schwellenkorporation 
3818 Grindelwald 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Gletschersand Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Materialentnahme aus Schwarzer Lütschine. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Kiesentnahmebewilligung vom 01.01.2018 bis 31.12.2027. 

 Jährliche Festlegung der Kiesentnahmemenge mit OIK I (jeweils Frühjahr). 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 6): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer, nahe BLN; Koordinationsstand = Fest-

setzung). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 74‘000 
ca. 2‘000 pro Jahr 

  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Gryth Nr. alt: 3.04 304 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 3795, 656, 962 

Koordinaten E = 2'645'850m; 
N = 1'163'150m 

Betreiberin Gebrüder Brawand AG 
Gryth 
3818 Grindelwald 
033 853 24 68 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Gryth Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS + ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Kiesentnahme aus Weisser Lütschine vor Zusammenfluss mit Schwarzer Lütschine 

Abstimmungsanweisungen Standortgemeinde 

 Koordination mit Geschiebemanagementprojekt 

 Bereinigung und Lösung des Schutzzonenkonflikts mit der nahe liegenden Trinkwasserfassung Gryth 

(Koord. 2'645'494/1'163'149) 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 8): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Auengebiet, Gewässer; Koordinationsstand = 

Festsetzung). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

10‘000 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 10‘000 pro Jahr   

Zwischenergebnis 330‘000 (2020 bis 2053)   

Vororientierung    

  



Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 55 

 

Stand 24.06.2020 

Aspi Nr. alt: 3.06 305 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 2306, 4533.04 

Koordinaten E = 2'646'300m; 
N = 1'162'850m 

Betreiberin ENTRAG 
Grythstrasse 4 
3818 Grindelwald 
079 330 25 31 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Aspi Abbau Gewässerentnahme 
(AL + FS + ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Geschiebeentnahme aus Aufweitung des Lütschinenbetts 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Bewilligung wurde zur “Entnahme Gletscherschlucht“ (vgl. Nr. 301) zusammengefasst. Bewilligte 

Abbaumenge pro Jahr total = 8‘500 m3. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

1‘500 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 1‘500 pro Jahr   

Zwischenergebnis 50‘000 (2020 bis 2053)   

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Tschingeley Nr. alt: 3.07 306 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 1056, 1057 

Koordinaten E = 2'641'950m; 
N = 1'164'950m 

Betreiberin Zumbra GmbH 
Tschingeley 22 
Postfach 541 
3818 Grindelwald 
079 381 80 80 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Tschingeley Deponie Typ B 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Ehemalige Kehrichtdeponie.

 Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 22): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ B; Koordinationsstand = Festsetzung).

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

  200‘000 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Fallbach Nr. alt: 3.08 307 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) a: 5930, 5928, 5927, 5926, 
5925, 6077, 1323.01, 1088, 
5935 
b: 1088 

Koordinaten E = 2'641'700m; 
N = 1'164'900m 

Betreiberin Schwellenkorporation 
3818 Grindelwald 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Fallbach Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie erhalten. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  90'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Locherboden Nr. alt: 3.09 308 

 

Gemeinde(n) Grindelwald 

Parzelle(n) 6199, 1203, 471, 4877, 2399, 
1918, 6455, 1384, 1134, 
1141, 2034, 1138, 4676, 
2534, 2450 

Koordinaten E = 2'645'850m; 
N = 1'163'350m 

Betreiberin Schwellenkorporation 
3818 Grindelwald 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Locherboden Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für Geschiebebewirtschaftung und als Hochwasserschutzmassnahme. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  430'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Aaregg Nr. alt: 4.01 401 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) 4, 265, 3800 

Koordinaten E = 2'646'450m; 
N = 1'177'000m 

Betreiberin Aarekies Brienz AG 
Aaregg 
3855 Brienz 
033 951 18 45 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 

Aaregg 
Aaregg 

Abbau Gewässerentnahme 
Abbau Gewässerentnahme 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbaustandort für Geschiebeentnahme aus dem aktiven Aare-Delta (seit ~1940). 

Abstimmungsanweisungen  Neue Konzession ab 2023 anstreben. 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 5): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer; Koordinationsstand = Festsetzung). 

 Einziger Standort in Schweiz mit kalkarmem Material (insb. Sand) [<5% Kalkanteil]. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

40‘000 
(= konzessionierte Abbau-
menge pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 40‘000 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Altes Aaregg Nr. alt: 4.02 402 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) - 

Koordinaten E = 2'646'400m; 
N = 1'177'600m 

Betreiberin Aarekies Brienz AG 
Aaregg 
3855 Brienz 
033 951 18 45 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Altes Aaregg Abbau Gewässerentnahme 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau des alten Aaredeltas mit Schwimmbagger. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 5): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer; Koordinationsstand = Festsetzung). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

20‘000 
(= konzessionierte Abbau-
menge pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 20‘000 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Riseten Nr. alt: 4.03 403 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) 93, 793 

Koordinaten E = 2'647‘500m; 
N = 1'176‘350m 

Betreiberin Peter Michel AG 
Museumsstrasse 25 
3855 Brienz 
033 951 03 44 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Riseten Abbau Gehängeschutt 
(AL + FS + ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Gehängeschutt. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Gewässerschutzbewilligung vom 11.01.2013 (91‘000 m3) 

 Jährlicher Nachschub von Gehängeschutt durch Lindibächli (Ø 5‘000 m3/Jahr) 

 Wiederauffüllung/Rekultivierung von Abbaustelle/Installationsplatz bei Abschluss (ca. 50‘000 m3 als 

Vororientierung) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

81‘000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 100‘000   

Zwischenergebnis 100‘000   

Vororientierung  50‘000  
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Stand 24.06.2020 

Ballenberg Ost Nr. alt: 4.05 404 

 

Gemeinde(n) Hofstetten 

Parzelle(n) 298 

Koordinaten E = 2'648'300m; 
N = 1'177'500m 

Betreiberin Gasser Felstechnik AG 
Walchistrasse 30 
6078 Lungern 
041 679 77 77 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
b 
 
c 

Ballenberg Ost 
 
Erweiterung Nord 
 
Erweiterung Ost 

Abbau Fels (AL), 
Ablagerung A-Material (AL) 
Abbau Fels (FS), 
Ablagerung A-Material (VO) 
Abbau Fels (ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Weiterbetrieb des bestehenden Steinbruchs. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Durch den Stollen Ballenberg verläuft eine Leitung der Transitgas AG. Diese ist bei einer Erweiterung 

des Abbaugebiets bereits in der Planungsphase und bei den geologischen Vorabklärungen zu be-

rücksichtigen. Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit der Nutzungsplanung statt. 

Standortgemeinde 

 Die Etappierung sowie die jährlich max. zulässige Abbaumenge sind im Rahmen der Überbauungs-

ordnung bedarfsgerecht zu regeln (Bedarfsnachweis für Rodungen). 

Bemerkungen  Die langfristige Planung des Abbaubetriebs und der Wiederauffüllung bedingt die Regelung mittels 

einer UeO, welche den gesamten Perimeter (a, b und c) planerisch behandelt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

200'000 250'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 655‘000   

Zwischenergebnis 475‘000   

Vororientierung  300‘000  
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Stand 24.06.2020 

Lengfeld Nr. alt: 4.07 405 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) 1565, 829, 2357, 1457, 364, 
648, 123, 363 

Koordinaten E = 2'648'350m; 
N = 1'177'150m 

Betreiberin n.n. 
Bauverwaltung 
3855 Brienz 
033 952 22 42 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Lengfeld Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Anhebung der Fläche um 1 bis 2m. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung einleiten. 

 Projekt ist falls notwendig auf Hasliaare abzustimmen. 

 Eine Realisierung bedingt den Nachweis der Machbarkeit mit dem Einverständnis der Transitgas AG. 

Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit der Nutzungsplanung statt. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  70'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  



Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 64 

 

Stand 24.06.2020 

Birchental Nr. alt: 4.09 406 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) 2174, 925, 2424, 1629 

Koordinaten E = 2'648'400m; 
N = 1'176'450m 

Betreiberin n.n. 
Bauverwaltung 
3855 Brienz 
033 952 22 42 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Birchental  Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Standort an zentraler Lage mit grossem Volumen zur Behebung des Deponieengpasses. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung einleiten. 

Bemerkungen  Standort ist bezüglich Deponiegesetzgebung heikel, da dieser grossflächig im blauen und roten 

Gefahrengebiet liegt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  130'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Trigli Nr. alt: 4.11 407 

 

Gemeinde(n) Brienzwiler 

Parzelle(n) 184, 340 

Koordinaten E = 2'650'150m; 
N = 1'178'600m 

Betreiberin Gemischte Gemeinde  
Brienzwiler 
3856 Brienzwiler 
033 951 17 90 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Trigli Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Reaktivierung des alten Standorts. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung einleiten. 

 Die Erschliessung ist vertieft abzuklären(Zufahrt von Süden ab Bifing). 

 Ersatz bzw. Rekultivierung der Wiese ist mit Nutzungsplanung zu regeln. 

 Ein Teil der Deponie ist für die Aufnahme von Material aus Naturereignissen zu reservieren (mit 

Nutzungsplanung regeln). 

Standortgemeinde 

 Etappierungen und nachgelagerte Nutzungen sicherstellen; beanspruchte Waldfläche jeweils klein 

halten (Reh-/Hirscheinstandsgebiet). 

 Umgang mit Gewässerraum westlich klären. 

Bemerkungen  Alter Name: Riiti. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 Die Schlussfolgerungen aus der Lebensraumkartierung 2021 sind zu beachten. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  200'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Wiesti Nr. alt: 4.50 408 

 

Gemeinde(n) Hofstetten 

Parzelle(n) 460 

Koordinaten E = 2'648'950m; 
N = 1'178'800m 

Betreiberin Flück + Blatter AG 
Riseten 
3855 Brienz 
033 951 20 24 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Wiesti Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Neuer Deponiestandort. 

 Deponierbares Volumen auf 50‘000m3 optimieren (Mindestvolumen gemäss VVEA). 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Perimeteranpassung mit Verzicht auf Waldrodung prüfen. 

 Für eine Festsetzung ist eine vertiefte Abklärung zum Ist-Zustand der Fauna im Projektperimeter und 

zur erwarteten Beeinträchtigung und Zerstörung der betroffenen Lebensräume vorzunehmen. 

 Ersatz bzw. Rekultivierung der artenreichen Wiese ist mit Nutzungsplanung zu regeln. 

Bemerkungen  Reservestandort für Geschiebematerial (vgl. Koordinationsblatt 001). 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  40‘000  

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Hobiel Nr. alt: 4.51 409 

 

Gemeinde(n) Brienzwiler 

Parzelle(n) 193, 173 

Koordinaten E = 2'651'350m; 
N = 1'177'750m 

Betreiberin Gemischte Gemeinde  
Brienzwiler 
3856 Brienzwiler 
033 951 17 90 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hobiel Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Als Reservestandort für lokal anfallendes Geschiebematerial aufnehmen. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Für eine Festsetzung ist eine Lebensraumansprache (Methodik nach Delarze&Gonseth) vorzuneh-

men. 

 Zur Realisierung als Reservestandort für Geschiebematerial ist allenfalls Perimeteranpassung 

(Verkleinerung) notwendig. 

 Bodennutzungseffizienz verbessern und Etappierung in Waldareal vornehmen (für Rodungsbewilli-

gung sind vertiefte Abklärungen nötig). 

 Bezüglich Flora und Fauna sind im Rahmen der Nutzungsplanung vertiefte Abklärungen zu geschütz-

ten Arten vorzunehmen. 

Bemerkungen  Potenzieller Reservestandort für Geschiebematerial (vgl. Koordinationsblatt 001) 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  120‘000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hambiel Nr. alt: 4.52 410 

 

Gemeinde(n) Brienz 

Parzelle(n) 890 

Koordinaten E = 2'646'050m; 
N = 1'178'800m 

Betreiberin Ghelma AG REDEKO 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hambiel Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Neuer Deponiestandort. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

 Ersatz bzw. Rekultivierung des Trockenstandorts an der südorientierten Steilböschung und der Um-

gang mit dem Waldrand sind im Rahmen der Nutzungsplanung zu regeln. 

Bemerkungen  Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  200‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Funtenen Nr. alt: 5.01 501 

 

Gemeinde(n) Meiringen 

Parzelle(n) 77 

Koordinaten E = 2'654'300m; 
N = 1'177'050m 

Betreiberin Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Funtenen 
 
 

Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau aus Baggersee und Wiederauffüllung. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 4): 

Abbaustandort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Auengebiet, Gewässer). Eine Erweiterung 

des Abbaustandorts ist aus Gründen des Gewässerschutzes (Überdeckung Grundwasserspiegel) 

nicht möglich. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

155‘000 170'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Balmgieter Nr. alt: 5.02 502 

 

Gemeinde(n) Meiringen, Schattenhalb 

Parzelle(n) a: 473, 1880, 1004, 1184, 
1183, 1388, 2513, 43, 1180 
b: 71 
c: 1539, 609 

Koordinaten E = 2'656'800m; 
N = 1'174'700m 

Betreiberin Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
b 
 
c 

Balmgieter 
 
Erweiterung Ost 
 
Erweiterung West 

Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 
Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 
Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Erweiterung des Abbaustandorts (dessen Reserven sich dem Ende zu neigen) und Wiederauffüllung. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Strategische Erweiterung der Klinik Meiringen zwischen Badstrasse und Abbauperimeter ist zu be-

rücksichtigen (wird mit Perimeter b eingehalten). 

 Einhaltung Vorgaben Gewässerschutzbereich Au aufzeigen (2m Überdeckung zu natürlichem 10-

jährigen Grundwasserhöchstspiegel). 

 Durch die Erweiterung West (c) wird eine Leitung der Transitgas AG direkt betroffen. Eine Realisie-

rung dieser Erweiterung bedingt die Berücksichtigung der entsprechenden Abstandsvorschriften. Pro-

jekte und Bauvorhaben, welche unmittelbar die Sicherheit der Leitung der Transitgas AG gefährden, 

sind in jedem Fall bewilligungspflichtig und brauchen die Zustimmung des eidgenössischen Rohr-

leitungsinspektorats (ERI). Ein Abbau von Lockermaterial in diesem Gebiet gefährdet die Stabilität 

und Sicherheit der Leitung und muss in jedem Fall geologisch abgeklärt werden. Eine Aufnahme mit 

dem Koordinationsstand Festsetzung bedingt die Klärung der Abhängigkeiten und Konflikte mit der 

Störfallvorsorge. Für die Erweiterung Ost (b, Koordinationsstand Festsetzung) findet die abschlies-

sende Prüfung mit der Nutzungsplanung statt. 

Standortgemeinde 

 Strategische Erweiterung der Klinik Meiringen zwischen Badstrasse und Abbauperimeter gemäss 

Ortsplanung berücksichtigen. 

 Gewässerrichtplan Hasliaare bezüglich Nutzungsbeschränkung im Talboden berücksichtigen. 

Bemerkungen  Abklärungen Grundwasserspiegel erfolgt (Hydrogeologie Haslital zwischen Innertkirchen und 

Brienzersee, Kellerhals + Häfeli Geologen, 1994). 

 Hangnah besteht eine erhebliche Gefährdung (rotes Gefahrengebiet) durch Sturzprozesse, weshalb 

für die Inbetriebnahme Schutzmassnahmen gegen Steinschlag umgesetzt werden müssen. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

55'000 70'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 300'000 300'000  

Zwischenergebnis 40'000 40'000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Lammi Nr. alt: 5.03 503 

 

Gemeinde(n) Schattenhalb 

Parzelle(n) a:43, 33 
b:43, 582 
c:43 

Koordinaten E = 2'659'100m; 
N = 1'174'150m 

Betreiberin Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
b 
 
c 

Lammi 
 
Erweiterung West 
 
Erweiterung Süd 

Abbau Fels (AL),  
Deponie Typ B (AL) 
Abbau Fels (AL), 
Deponie Typ B (ZE) 
Abbau Fels (FS),   
Deponie Typ B (ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Felsabbau und Deponie von B-Material. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung mit Standortgemeinde starten. 

 In nächster Planungsstufe sind vertiefte Abklärungen zu Flora und Waldgesellschaften vorzunehmen; 

allfällig nötige Massnahmen im Rahmen der Nutzungsplanung festzulegen. 

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr.2 sowie C_15, Nr. 23): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Wald, nahe BLN; Koordinationsstand = Fest-

setzung) sowie Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ B; Koordinationsstand = Aus-

gangslage) 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

137'000  431'000 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 360‘000   

Zwischenergebnis   750'000 

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Tschorren Nr. alt: 5.04 504 

 

Gemeinde(n) Hasliberg 

Parzelle(n) 35 

Koordinaten E = 2'655'300m; 
N = 1'178'550m 

Betreiberin Fritz von Bergen AG 
6083 Hasliberg Hohfluh 
033 971 27 73 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 

Tschorren 
Erweiterung Ost 

Ablagerung A-Material  
Abbau Fels,  
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Gehängeschutt und Moräne im Waldgebiet und Auffüllung von Osten her. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Etappierte Aufforstung, teilweise erfolgt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

15'000 20'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hintersattel Nr. alt: 5.07 505 

 

Gemeinde(n) Hasliberg 

Parzelle(n) 232, 1269, 2326 

Koordinaten E = 2'655'950m; 
N = 1'177'950m 

Betreiberin M. Blatter / T. Blatter&Partner 
Birchegg 108a 
6083 Hasliberg Hohfluh 
033 971 08 60 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hintersattel Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Auffüllung einer Geländemulde. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_15, Nr. 61): 

Abfallanlage von kantonaler Bedeutung (Deponie Typ A; Koordinationsstand = Ausgangslage) 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 107'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Rumpel Nr. alt: 5.08 506 

 

Gemeinde(n) Meiringen 

Parzelle(n) 96, 95 

Koordinaten E = 2'650'150m; 
N = 1'176'100m 

Betreiberin Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 

Rumpel 
Erweiterung Süd 

Abbau Fels 
Abbau Fels 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Längerfristige Sicherung des Felsabbaus 

 Abbau von Blöcken für Wasserbau 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 In nächster Planungsstufe sind Voruntersuchungen zu Waldgesellschaften, Flora und Fauna vorneh-

men. 

 Aspekte Gewässer/Grundwasser und Landschaft im Rahmen Nutzungsplanung vertieft prüfen und 

Massnahmen/Anpassungen aufzeigen. 

 Schutzmassnahmen gegen Steinschlag aufzeigen (rotes Gefahrengebiet). 

Bemerkungen  Abbau aus Bergsturzgebiet 

 Rumpel ist neben Balmholz der einzige Standort in der Region Oberland-Ost, an dem für den Was-

serbau genügend grosse Blöcke gewonnen werden können. Ein grosser Teil des Materials wird da-

rum auch exportiert. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 Hangnah besteht eine erhebliche Gefährdung (rotes Gefahrengebiet) durch Sturzprozesse, weshalb 

für die Inbetriebnahme Schutzmassnahmen gegen Steinschlag umgesetzt werden müssen. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

430'000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 560‘000   

Zwischenergebnis    

Vororientierung  100‘000  
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Stand 24.06.2020 

Müör Nr. alt: 5.12 507 

 

Gemeinde(n) Schattenhalb 

Parzelle(n) 191, 942, 629, 113, 917, 155 

Koordinaten E = 2'658'350m; 
N = 1'174'050m 

Betreiberin Kohler Bau AG 
Willigen, 3860 Meiringen 
033 972 53 53 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 
 

Müör 
Erweiterung Ost 

Deponie Typ A 
Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Auffüllung einer Geländemulde. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 200'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  150'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hirssi Nr. alt: 5.50 508 

 

Gemeinde(n) Meiringen 

Parzelle(n) 139 

Koordinaten E = 2'651'850m; 
N = 1'177'400m 

Betreiberin Flück + Blatter AG 
Riseten 
3855 Brienz 
033 951 20 24 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Hirssi Abbau Fels,  
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau des in den 1940er-Jahren mit Ausbruchmaterial (Blöcke) aus dem Kavernenbau des Militär-

flugplatzes Unterbach aufgefüllten Standortes. 

 Wiederauffüllung mit A-Material. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Detaillierte Untersuchung der Ablagerung bezüglich Verwendung und Geologie vornehmen. 

 Einhaltung Vorgaben Gewässerschutzbereich Au aufzeigen (2m Überdeckung zu natürlichem 10-

jährigem Grundwasserhöchstspiegel; gemäss Erfahrungen von 1990/91 genügend Überdeckung). 

 Die Schützengesellschaft Unterbach betreibt an diesem Standort eine 300m-Schiessanlage. Im 

Realisierungsfall ist eine Einigung zu erzielen, damit der Schiessbetrieb weitergeführt werden kann. 

 Eine Realisierung bedingt den Nachweis der Machbarkeit mit dem Einverständnis der Transitgas AG. 

Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit der Nutzungsplanung statt. 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

Standortgemeinde 

 Nutzungsplanung einleiten. 

Bemerkungen  Abklärungen Grundwasserspiegel erfolgt (Hydrogeologie Haslital zwischen Innertkirchen und Brien-

zersee, Kellerhals + Häfeli Geologen, 1994). 

 Im 1990/91 Abbau von 1‘000-2'000m3 Ablagerungsmaterial aus Kavernenausbruch (Sprengfels 

Alpenkalk) und Verwendung als Strassenkoffermaterial; anschliessende Wiederauffüllung erfolgt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 200'000 200'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Gulisberg Nr. alt: 5.51 509 

 

Gemeinde(n) Meiringen 

Parzelle(n) 1300 

Koordinaten E = 2'656'750m; 
N = 1'174'400m 

Betreiberin Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Gulisberg Abbau Fels 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Blöcken in Felssturzgebiet mit mächtigen Hang- und Blockschuttablagerungen. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Für eine Festsetzung ist eine Lebensraumkartierung nach Delarze&Gonseth (Waldnaturinventar) und 

eine Interessenabwägung vorzunehmen. 

 In nächster Planungsstufe sind die Auswirkungen auf Lebensräume, Wildtiere (Wildtierkorridor) und 

Landschaft abzuklären (wichtiges Hirscheinstandsgebiet). 

 Auswirkungen Objektschutzwald Bund und Gerinneschutzwald aufzeigen (relevant für Rodungsbewil-

ligung). 

 Der Standort ist durch Felsabbruch aus der Uberlugenfluh gefährdet. Schutzmassnahmen bezüglich 

Steinschlag sind aufzeigen. 

 Die Aufnahme in den Koordinationsstand Festsetzung bedingt eine Klärung der Abhängigkeiten und 

Konflikte mit der Störfallvorsorge. 

 Eine Realisierung bedingt den Nachweis der Machbarkeit mit dem Einverständnis der Transitgas AG. 

Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit der Nutzungsplanung statt. 

Bemerkungen  Hangnah besteht eine erhebliche Gefährdung (rotes Gefahrengebiet) durch Sturzprozesse, weshalb 

für die Inbetriebnahme Schutzmassnahmen gegen Steinschlag umgesetzt werden müssen. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis 280‘000   

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Achenlaui-Riseten Nr. alt: 6.01 601 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 65 

Koordinaten E = 2'661'300m; 
N = 1'171'950m 

Betreiberin Maurer + Raz AG 
Steinigässli 4 
3862 Innertkirchen 
033 971 10 41 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Riseten Abbau Lockermaterial 
(AL + FS) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Murgangmaterial. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Sicherstellen der Verlängerung der Bewilligungen. 

Bemerkungen  Alter Standortname: Riseten 

 Abbau aus wiederkehrendem Murgang zum Schutz der Strasse. Material wird teils vor Ort zwischen-

gelagert. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

600 
(= bewilligte Abbaumenge 
pro Jahr) 

  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 600 pro Jahr   

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Stocki Nr. alt: 6.02 602 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) a: 853 
b: 853, 460, 711, 207, 112, 
715, 322, 1010 

Koordinaten E = 2'659'850m; 
N = 1'172'600m 

Betreiberin Gemeinde / Maurer + Raz AG 
Steinigässli 4 
3862 Innertkirchen 
033 971 10 41 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 

Stocki 
Erweiterung 

Deponie Typ A 
Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie am Hangfuss. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Bei der geplanten Erweiterung (b) ist bei den Parzellen 853, 460, 207 und 1122 die Leitung der 

Transitgas AG betroffen. Eine Realisierung dieser Erweiterung bedingt die Berücksichtigung der ent-

sprechenden Abstandsvorschriften. Projekte und Bauvorhaben, welche unmittelbar die Sicherheit der 

Leitung der Transitgas AG gefährden, sind in jedem Fall bewilligungspflichtig und brauchen die Zu-

stimmung des eidgenössischen Rohrleitungsinspektorats (ERI). Eine Erweiterung der Deponie in die-

sem Gebiet gefährdet die Stabilität und Sicherheit der Leitung und muss in jedem Fall geologisch 

abgeklärt werden. Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit der Nutzungsplanung 

statt. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 700  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  80'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Griwald Nr. alt: 6.05 603 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 875 

Koordinaten E = 2'666'400m; 
N = 1'166'550m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Griwald Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie auf vegetationsfreier Schüttfläche. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Standort muss im Zusammenhang mit der Rodungsbewilligung bis 2023 rekultiviert werden. 

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 43'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Bärfallen Nr. alt: 6.07 604 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 875, 71 

Koordinaten E = 2'666'350m; 
N = 1'166'850m 

Betreiberin Bäuertgemeinde Guttannen 
3864 Guttannen 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
b 
 
 

Bärfallen 
 
Erweiterung 

Abbau Lockermaterial, 
Ablagerung A-Material 
Ablagerung A-Material 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Sand/Kies (Nutzung des Materials aus dem Stollenfenster für Strassenkofferung) und 

Auffüllung mit A-Material. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

8'000 9‘500  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung  40'000  
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Stand 24.06.2020 

I Cheeren / Rossis Bruch Nr. alt: 6.08 605 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 865 

Koordinaten E = 2'666'250m; 
N = 1'163'100m 

Betreiberin Maurer + Raz AG 
Steinigässli 4 
3862 Innertkirchen 
033 971 10 41 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

I Cheeren/ 
Rossis Bruch  

Abbau Lockermaterial 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Lockermaterial 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Ehemalige Abbaustelle für Blöcke 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

15'000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 27.08.2021 

Breitwaldlauenen 1 Nr. alt: 6.09 606 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 865 

Koordinaten E = 2'666'250m; 
N = 1'164'050m 

Betreiberin Bäuertgemeinde Guttannen 
3864 Guttannen 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Breitenwald-
louwenen 

Abbau Lockermaterial 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Abbau von Blöcken aus Schuttkegel. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Für eine Festsetzung sind Abklärungen bezüglich Sicherheit, Landschaftsschutz, Natur- und Wildtier-

schutz vorzunehmen. 

 Ein Eingriff in in den Gebirgswald (Pionierwald) ist gravierend und verlangt aufwändige Ersatzmass-

nahmen. 

Bemerkungen  Alter Name: Breitenwaldlouwenen (ohne 1). Überlagerung mit Breitewaldlauenen 2 Nr. 618. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis 15'000   

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Mühleschlucht Nr. alt: 6.10 607 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 232, 516, 669, 1244, 80, 763 

Koordinaten E = 2'665'000m; 
N = 1'167'750m 

Betreiberin Einwohnergemeinde  
Guttannen 
Gemeindeverwaltung 
3864 Guttannen 
033 973 13 33 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Mühleschlucht Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Gemeindedeponie von Guttannen. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 1‘500  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Stüüdi Nr. alt: 6.11 608 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 966, 179, 875 

Koordinaten E = 2'665'700m; 
N = 1'167'000m 

Betreiberin ARGE Guttannen 
c/o Ghelma AG SKISAB 
Liechtenenstrasse 10c 
3860 Meiringen 
033 972 62 00 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Stüüdi Abbau Gewässerentnahme 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Entnahme Kies und Blöcke beim Zusammenfluss von Aare und Rotlouibach. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Im Richtplan Kanton Bern (C_14, Nr. 3): 

Standort mit übergeordnetem Koordinationsbedarf (Gewässer; Koordinationsstand = Festsetzung). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

63‘000   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Blänggen Nr. alt: 6.12 609 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 413, 667, 344, 739 ,38, 65, 
506, 825 

Koordinaten E = 2'661'200m; 
N = 1'172'300m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Blänggen Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie auf belastetem Standort (ehem. Schiessanlage Bottigen). 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Deponie für KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und 

zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind rund 100‘000 m3 Deponievolumen für die 

Schwellenkorporation Innertkirchen verfügbar (Material aus Naturereignissen). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 292‘000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Handeggli Nr. alt: 6.13 610 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 966 

Koordinaten E = 2'667'000m; 
N = 1'162'500m 

Betreiberin Grimselbahn AG 
3862 Innertkirchen 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Handeggli Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Grossdeponie für Material aus Grossprojekten. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch Grossprojekt; voraussichtlich Grimseltunnel. 

 Überbauungsordnung oder Bewilligungsverfahren (Konzessions- und Plangenehmigungsverfahren 

nach Eisenbahngesetz) mit UVP. 

 Für das Pflichtenheft UVP sind die Fachberichte Wildtierschutz (LANAT-JI vom 15.01.2018) und 

Naturschutz (LANAT-ANF vom 19.01.2018) zu berücksichtigen. 

 Eine Realisierung bedingt den Nachweis der Machbarkeit mit dem Einverständnis der Transitgas AG 

für die Erweiterung des Zugangsstollens. Die abschliessende Prüfung der Störfallvorsorge findet mit 

der Nutzungsplanung statt. 

Bemerkungen  Deponie für Grossprojekt mit rascher Auffüllung (in Mengengerüst „Grossprojekte“ enthalten; voraus-

sichtlich für Grimseltunnel). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und zeitlich noch nicht definiert. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  1'500'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Teuflaui, Scharmadbach Nr. alt: KWO.01 611 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 126, 148 

Koordinaten E = 2'668'450m; 
N = 1'179'550m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Teuflaui, 
Scharmadbach 

Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für Geschiebe aus Ausgleichsbecken der KWO. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Transport mit Schreitbagger (Menzi) von Osten oder Flugtransporte 

 Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt (im Mengengerüst „Grossprojekte“). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 1'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    

  



Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Teilrichtplan ADT | Richtplanbericht mit Koordinationsblättern 89 

 

Stand 24.06.2020 

Furen Nr. alt: KWO.03 612 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 1472, 1237 

Koordinaten E = 2'668'650m; 
N = 1'175'900m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
b 
c 

Furen 
Erweiterung Ost 
Erweiterung West 

Deponie Typ A 
Deponie Typ A 
Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für Geschiebe aus dem Pumpwerk Furen (Mitte). 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Standort wird durch drei Gewässer (Flieligräben und Gadmerwasser) begrenzt > Gewässerräume 

sind zu beachten. 

 Die Deponie wird nach jeder Ablagerung (alle 6-8 Jahre) rekultiviert. 

 Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt (im Mengengerüst „Grossprojekte“). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 11'000 
(Becken wird alle 6-8 
Jahre mit jeweils neuer 
Bewilligung entleert) 

 

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  60‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung  40'000  
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Stand 27.08.2021 

Hopflauenen Nr. alt: KWO.04 613 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 90 

Koordinaten E = 2'664'700m; 
N = 1'174'400m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hopflauenen Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für Geschiebe aus dem Ausgleichsbecken Hopflauenen. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Keine Geschiebedeponie innerhalb Grundwasserschutzzone S3 (VVEA-Anhang 2 Ziff. 1.1.1.): 

Weiterbetrieb am bestehenden Standort ist nicht zulässig und nur ausserhalb der Grundwasser-

schutzzonen möglich. 

Bemerkungen  Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt (im Mengengerüst „Grossprojekte“). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 7'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Summerloch Nr. alt: KWO.07 614 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 73 

Koordinaten E = 2'668'800m; 
N = 1'158'650m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Summerloch Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig 

und zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max.2‘000m3) für 

die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  370'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Gerstenegg Nr. alt: KWO.08 615 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 953 

Koordinaten E = 2'667'650m; 
N = 1'160'300m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Gerstenegg 
 

Deponie Typ A (AL). Fläche 
gemäss ÜO dargestellt. Ein 
Teil der Fläche ist noch nicht 
bewilligt (FS). Rückbau De-
poniematerial. 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen  

Bemerkungen  Deponie für die KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig 

und zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max.4‘000m3) für 

die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☐ Deponie Typ A 

☒ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

 552'000  

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung 300‘000 468'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Im leiden Wärchteg Nr. alt: KWO.09 616 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 865 

Koordinaten E = 2'666'300m; 
N = 1'164'300m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Im leiden 
Wärchteg 

Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig 

und zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 3‘000m3) 

für die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  250'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Ärlen Nr. alt: KWO.11 617 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 615, 865 

Koordinaten E = 2'664'750m; 
N = 1'162'750m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Ärlen Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  120'000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Breitewaldlauenen 2 Nr. alt: KWO.12 618 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 865 

Koordinaten E = 2'666'350m; 
N = 1'163'850m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Breitewald-
lauenen 2 

Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO. Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und zeitlich noch nicht definiert. Nach 

Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 6'000m3) für die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis    

Vororientierung  600'000  
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Stand 24.06.2020 

Chessituren Nr. alt: KWO.13 619 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 949, 73 

Koordinaten E = 2'667'200m; 
N = 1'157'500m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Chessituren Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt (im Mengengerüst „Grossprojekte“). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  100'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Handeckfluh Nr. alt: KWO.14 620 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 633, 865 

Koordinaten E = 2'665'650m; 
N = 1'162'650m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Handeckfluh Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie ausschliesslich für die KWO bestimmt. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  30'000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Wellmatten Nr. alt: KWO.16 621 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 1119, 395 

Koordinaten E = 2'671'050m; 
N = 1'176'800m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Wellmatten Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Gut geeigneter Deponiestandort für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

 Etappierung der festgesetzten Menge bis 2045. 

Bemerkungen  Standort liegt teilweise im Gefahrengebiet mit mittlerer Gefährdung. 

 Deponie für die KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig 

und zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 1'000m3) 

für die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  85'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hopflauenen 4 Nr. alt: KWO.17 622 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 1184, 645, 281, 10, 698 

Koordinaten E = 2'664'550m; 
N = 1'174'250m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hopflauenen 4 Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Gut geeigneter Deponiestandort für KWO-Projekte und Geschiebe Ausgleichbecken. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Etappierung der festgesetzten Menge bis 2045. 

Bemerkungen  Innerhalb des Perimeters befinden sich zwei teils eingedolte Fliessgewässer. 

 Für Beckenentleerung alle 3-5 Jahre, wird jedes Mal rekultiviert. 

 Ersatz für Standort Hopflauenen Nr. 613 (Bedarf KWO für Unterhalt und Grossprojekt; im Mengen-

gerüst „Grossprojekte“). 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  55'000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Chalberweid Nr. alt: KWO.18 623 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 1036 

Koordinaten E = 2'670'950m; 
N = 1'176'650m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Chalberweid Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie für KWO-Projekte. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO (im Mengengerüst „Grossprojekte“). Die Inbetriebnahme ist projektabhängig 

und zeitlich noch nicht definiert. Nach Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 6'000m3) 

für die Teilregion verfügbar. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  560‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Moos Nr. alt: 6.50 624 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 937 

Koordinaten E = 2'661'500m; 
N = 1'173'850m 

Betreiberin Maurer + Raz AG 
Steinigässli 4 
3862 Innertkirchen 
033 971 10 41 

Nr Bezeichnung Funktion 

a Moos Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Deponie in Geländemulde. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Nutzungsplanung in Abstimmung mit Standortgemeinde einleiten. 

 Der Deponieperimeter grenzt im Süden an einen historischen Verkehrsweg von nationaler Bedeutung 

mit Substanz IVS. Dieser Weg darf nicht überschüttet werden. Wo die Erschliessung über diesen 

Weg erfolgt, ist dessen Substanz zu schonen. 

 Deponieperimeter wird durch eingedoltes Moosgräbli durchquert; bis zum Abschluss der Deponiear-

beiten ist dieses Gewässer im Bereich der Deponie wieder als offenes Oberflächengewässer auszu-

gestalten. 

 Flora, Fauna und Lebensräume sind besonders zu berücksichtigen; zu Etappierung, Ersatzmass-

nahmen und Rekultivierung sind im Rahmen der Nutzungsplanung entsprechende Vorschriften 

zu erlassen. 

Bemerkungen  Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung  110‘000  

Zwischenergebnis    

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Schwendeli Nr. alt: 6.51 625 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 1130 

Koordinaten E = 2'667'300m; 
N = 1'174'950m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Schwendeli Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Ganzjährig nutzbarer Deponiestandort der KWO. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

 Fliessgewässer nordwestlich des Perimeters ist freizuhalten und so zu gestalten, dass Wasser stets 

offen geführt und mit ausreichender Gerinnekapazität abfliessen kann (in Nutzungsplanung 

berücksichtigen). 

 Umgang mit Flora, Fauna und Fliessgewässer ist in Nutzungsplanung aufzuzeigen. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO. Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und zeitlich noch nicht definiert. Nach 

Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 1‘000m3) Deponievolumen für die Teilregion ver-

fügbar. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  100‘000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Hostet Nr. alt: 6.52 626 

 

Gemeinde(n) Innertkirchen 

Parzelle(n) 115, 122, 807, 811, 123, 823, 
273 

Koordinaten E = 2'666'800m; 
N = 1'174'750m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Hostet Deponie Typ A (ZE) 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Ganzjährig nutzbarer Deponiestandort der KWO. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. 

 Auswirkungen auf Objektschutzwald und Gerinneschutzwald prüfen; Bodennutzungseffizienz 

optimieren. 

 Betreffend Flora, Fauna und Lebensräumen sind vertiefte Abklärungen notwendig. 

 Die Erschliessung erfolgt über einen historischen Verkehrsweg von nationaler Bedeutung mit Sub-

stanz (Sustenstrasse). Es sind geeignete Massnahmen zu treffen, um diese Substanz zu schonen. 

Standortgemeinde 

 Die Verbindung des über die Nebenstrasse Twirgi-Hostet führenden Wanderwegs ist während den 

Deponiearbeiten sicherzustellen. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO. Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und zeitlich noch nicht definiert. Nach 

Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 1‘000m3) für die Teilregion verfügbar. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  150'000  

Vororientierung    
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Stand 24.06.2020 

Rödispitz Nr. alt: 6.53 627 

 

Gemeinde(n) Guttannen 

Parzelle(n) 875, 1190 

Koordinaten E = 2'668'150m; 
N = 1'160'900m 

Betreiberin Kraftwerke Oberhasli AG 
Grimselstrasse 19 
3862 Innertkirchen 
033 982 20 11 

Nr Bezeichnung Funktion 

a 
 
 

Rödispitz Deponie Typ A 

Ausgangslage AL FS ZE VO 

 

Zielsetzungen  Langfristige Sicherstellung von genügend Deponievolumen für die KWO im Grossraum Gerstenegg. 

Abstimmungsanweisungen Betreiberin 

 Realisierung nur bei Bedarfsnachweis durch KWO-Grossprojekt. Auffüllung am Standort Gerstenegg 

hat Priorität. 

 Bezüglich Wirkungen des Deponiekörper auf Lawinen und Steinschlag ist ein Fachgutachten 

notwendig: Keine unzulässige Veränderung der Prozessräume (Gefahrenverlagerung) und keine 

Mehrgefährdung des umliegenden Schadenpotenzials (Kantonsstrasse, Gebäude, Hochspannungs-

leitung). 

 Auswirkungen auf Ökologie und Landschaft so gering als möglich halten (Standort in BLN-Gebiet, 

aber ohne spezielle Naturwerte). 

Standortgemeinde 

 Innerhalb des Projektperimeters befindet sich ein historischer Verkehrsweg von nationaler Bedeutung 

mit Substanz. Die vorhandene Substanz ist im Rahmen der Nutzungsplanung näher zu prüfen. 

Bemerkungen  Deponie für die KWO. Die Inbetriebnahme ist projektabhängig und zeitlich noch nicht definiert. Nach 

Inbetriebnahme sind allenfalls kleine Mengen (max. 9‘000m3) für die Teilregion verfügbar. 

 Hinweise zu den Auswirkungen dieses Standorts auf die Umwelt sind auf dem Standortblatt im 

Grundlagenbericht zum Richtplan zu finden. 

 

Reserven [m3 fest] Abbau ☒ Deponie Typ A 

☐ Ablagerung A-Material 

Deponie Typ B 

Grundeigentümerverbindlich 
gesichert 
(Abbauzone / ZPP / UeO) 

Ausgangslage 
Stand 2018 

   

Behördenverbindlich  
gesichert 
(Richtplaninhalt) 

Festsetzung    

Zwischenergebnis  1‘800‘000  

Vororientierung    
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4. Genehmigungsvermerke 

Richtplanbericht mit Koordinationsblättern und Richtplankarte 

Genehmigung gemäss Art. 61 Abs. 1 Baugesetz (BauG; BSG 721). 

Öffentliche Mitwirkung  1. bis 31. März 2019 

Kantonale Vorprüfung 21. Juni bis 15. November 2019 
mit Vorprüfungsbericht vom 15. November 2019 

Verabschiedung durch Kommission ADT 5. Mai 2020 

Verabschiedung durch Geschäftsleitung 13. Mai 2020 

Beschluss Regionalversammlung 24. Juni 2020 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Der Präsident: 
 
 

Peter Aeschimann 

 

Interlaken, den 24. Juni 2020 

Der Geschäftsführer: 
 
 

Stefan Schweizer 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

 

Interlaken, den 24. Juni 2020 

Der Geschäftsführer: 
 
 

Stefan Schweizer 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: Interlaken, den 27. August 2021 

Der Geschäftsführer: 
 
 

Stefan Schweizer 

  

Genehmigt durch das kantonale Amt für 
Gemeinden und Raumordnung 

Bern, den .................................................. 
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Genehmigungsvermerke 

Koordinationsblatt 1.24 (neu) Lütscheren Mitte mit Eintrag in Richtplankarte 

Genehmigung gemäss Art. 61 Abs. 1 Baugesetz (BauG; BSG 721). 

Öffentliche Mitwirkung  22. Januar bis 20. Februar 2021 

Kantonale Vorprüfung 22. Januar bis 12. März 2021 
mit Vorprüfungsbericht vom 12. März 2021 

Verabschiedung durch Kommission ADT 22. März 2021 

Verabschiedung durch Geschäftsleitung 25. März 2021 

Beschluss Regionalversammlung 31. März 2021 

Regionalkonferenz Oberland-Ost 

Der Präsident: 
 
 

Peter Aeschimann 

 

Interlaken, den 31. März 2021 

Der Geschäftsführer: 
 
 

Stefan Schweizer 

Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt: 

 

Interlaken, den 31. März 2021 

Der Geschäftsführer: 
 
 

Stefan Schweizer 

  

Genehmigt durch das kantonale Amt für 
Gemeinden und Raumordnung 

Bern, den .................................................. 
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5. Richtplanänderungen 

Bewirtschaftung des Teilrichtplans 
ADT 

Änderungen / Teilrevisionen erfolgen gemäss den gesetzli-
chen Vorgaben. 

Für die Bewirtschaftung und Überarbeitung des Teilricht-
plans ADT Oberland-Ost gelten die Grundsätze und Emp-
fehlungen des Amtes für Gemeinden und Raumordnung des 
Kantons Bern. 

Die Kompetenzen sind im Geschäftsreglement der Regio-
nalkonferenz Oberland-Ost geregelt. 

 

Nr. Objekt Gegenstand Beschluss RKOO Genehmigung durch Amt für 

Gemeinden und Raumordnung 

1     

2     

3     

4     

 
 
 


